
l 

ILLUSTRIERTE RUNDSC1/AU DER 

5. Jahrgang

November 1952

FOLGE

11 

d eriebeamter gibt 
G_en armDirndl" in Erlauf
einem 

„ ht Auskunft 
talertrac 

Aufnahme wurde 
(Vorl!egi:ng:nswUr diger Weise 
uns ,n 118 

kretär Theodor 
von Aru�•:r

e 
Bezirkshauptmann

Rohacz 
Scheibbs zur Ver-

�g���� gestellt) 



2 

A 11 e Art e n  Lebens- und Elementarversidierungen, Kranken- und Sterbevorsorge 
1 

BUNDESLANDER 

VERSICHERUNG 

DIE 
' 

GROSSE 
OSTERR�ICHISCHE 

VERSICHERUNGSANSTALT 

L a n d e s a m t s s t e 1 1 e n i,n a 1 1 e n B u n d e s h a u p t s t ä d t e n 

4 
�CJ 

in, Dr,uneh-, 1/.eeeen- Und lünd.ee

fiu,,.tit&u!,e/deiA-tt-M- ! 

Beamte der Gendarmerie erhalten bei ihren Einkäufen einen Sonderrabatt 

HUNDERT JAHRE 

STRAFQESETZ 
Von Dr. WILHELM MALANIUK, Kreisgerichtspräsident in Korneuburg, Niederösterreich 

Gerade für die Gendarmerie bildet unser Str.ifgesetzbuch eine 
der wichtigsten Grundlagen ihrer Amtstätigkeit. Es ist doch die 
vornehmste Aufgabe dieses K-orps, für die Ordnung und Sicher
heit im lnner.n Sorge zu tragen und in diesem Aufg.ibenbereich 
den Gesetzesübertretungen entgegenzutreten, das heißt, die Ver
brechen, Vergehen und Uebertretungen, sofern sie von Ambs 
wegen zu verfolgen sind, der Stcl-dtsanwaltschaft zur Anzeige 
zu bringen. 

Das Oester-reichische Str.ifgesetzbuch, das auch heute noch 
den srößten Teil der strafrechtlichen Normen umf<lßt, wenn 
es .iuch nicht mehr den Kodex des Oesterreichischen Str.if
gesetzes bildet, hat .im 1. September 1952 sein hundert-
jähriges Jubiläum gefei-ert. 

Bemerkenswerterweise stellt dieses Strafgesetzbuch vöm Jahre 
1852 eigentlich nur ei ,ne Redaktion des Strafgesetzes vom Jahre 
1803 dar, so daß demnach die Normen des Oesterreichischen 
Strafgesetzbuches ,rund 150 Jahre alt sind. Es spricht für dk 
Güte des Gesetzgebungswerkes ·und .iuch für die Weisheit 
der Rechtsprechung, daß dieses Strafgesetzbuch auch heute noch-
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dur_chaus anwendbar ist unc:I den Anbrderungen der Zeit ent
� spncht. 

Dies kann wohl von unserem Strafgesetz insofern gesagt 
werden, als die Bestimmungen des .illgemeinen Tei,les seit dem 
Jahre 1852 unverändert geblieben sind. Es gilt di•es für den 
Vorsatz, die Unrechts- und Schuld'.iusschließungsgründe, für 
die Anstiftung, Bei,h-idfe,' Teilnahme und Teilnehmung sowie 
für den Versuch und für die versuchte Anstiftung, .iho die 
srundlegenden Begriffe des Strdfrechtes. Es ist wohl richtig, 
daß unser Str.ifgesetzbuch nicht von einem eventuellen Vorsatz 
spricht, der nach Lehre und Rechtsprechung in § 1 des Straf
gesetzbuches seine Deckung fi.ndet. Es kennt auch § 2 des Stra.f
gesetzbuches nicht die moderne Aufgliederung nach Unrechts, 
ausschließungs- und Schuld.iusschließungsgründen, sowie nach 
Gründen, die die Zurechnungsfähigk1:it, die ei•gentlich eine Vor
aussetzung für die Schuld bilden, aussc�ließen, sondern faßt 
diese Umstände, den Erkenntnissen der modernen Strafrechts
wissenschaft widersprechend, a.ls Gründe, die den bösen Vor
satz .iusschließen, z-usammen. Das geltende Gesetz hat auch 
den Notstand nur in § 2 lit. g als unwidersteh-Uc·hen Zwang 
angeführt und die Bestimmung di,eses Begriffes -unt-erlassen und 
so der Rechtsprechung die Möglichkeit geboten, im Verei:n 
mit der Lehre dem unwiderstehlichen Zwang .ils Notst.and 
die entsprec'hende inha,ltliche Umschreibung zu geben. 

Daß die Begriffsbestimmung des Versuches in § 8 StG eine 
Auslegung im objektiven •und subjektiven Si,nne zuläßt und auch 

� in beiden Richtungen gefunden hat, wobei sich nunmehr die
''ff J Rechtswissenschaft und Lehre zu der subjektiven Versuchs• 

theorie bekennt, sei ebenfafü erwähnt. 
Der Begriff der Mitsc'hu,ld im § 5 hat - ger<1.de dies isb 

eir::i Verdienst des Redaktors unseres Strafgesetzbuches vom Jahre 
1852, Prof. Hye - durch di,e Einfügung des Absatz-es 2 die
ser Gesetzesbestimmung den' Char<1kter der beschrä.nkten Akzes
sorietät verl-oren. Es ist nunmehr, da Entschuldigungsumstände, 
welche die Strafbarkeit eines Verbrechens für den Täter oder 
für einen der Mitschuldigen oder Teilnehmer nur vermöge per
sönlich-er Verhältnisse desselben aufheben, auf dfe übrigen Mit
schuldigen •und Teilne·hmer nicht auszudenken si•nd, für die Straf
barkeit der Mitwirkenden einzig und allein die Tatbestands
mäßigkeit und Rechtswiidri-gkeit der Haupttat erforderlich·. Damit 
ist da-s Oesterreichisc'he Strafrecht v-on dem Standpunkt der stren
gen Akzessorietät abgegangen, den t!as Deutsche Reichsstrcf
gesetz erst im Jahr-e 1943' verlassen hat. Die Anstiftung wurde 
im Gegensatz zur Beihilfe .anläßli·ch der Redak�ion im Jahre 
1852 durch Einfügung des § 9 StG zu -einer vollkommen selb
ständigen Erscheinungsform des Verbrechens. 

,---------- -r --

Die Strafart des schweren Kerkers wurde bereits im Jahre 
1867 verändert, weiters wurde das Strafgesetz durch das außer
ordentliche Milderungsrecht, durch das Strafumwandlungsrecht, 
durch Einführung der bedingten Verurteilung weitgehend ge
mildert. Die Tilgung der Verurteilung wurde durch Richterspruch 
im Jahre 1918 zum ersten Male eingeführt und im Jahre 1951 
durch ein neues Gesetz .neu gestaltet und erweitert. Im großen 
und ganzen blieb es jedoch bei den alten Bestirmmungen. Dies 
gilt ,nicht nur für den allgemeinen, sondern <1uch für den beson
der-en Teil. 

Die veränderten Lebensverhältnisse, die Aenderung der Regie
rungsform - wurde d,Jch Oesterreich aus einer absoluten zu 
einer konstituti,onellen Monarchie, in der Folge zu einer Repu
blik -·, die Auswei,tung der Wirtschaft und dergleichen mehr 
machten eine Ergänzurtg des Strafgesetzes notwendig. Diese er
folgte teilweise durch Einfügung -neuer Tatbestände, wie der 
betrügerischen Krida (§ 205<1 StG), der fahrlässigen Kd-da 
(§ 486 ff StG), der Entwendung (§ 467 StG), der Pr -ellerei 
(§ 467a StG), und der Untreue (§ 205c StG), und zum Teile 
durch Novellen, wie die Ergänzung der strafgesetzlichen Be
stimmungen über den Hochverrat durch das Gesetz vom 17. De
zember 1862, und sch·ließlich durch Erlassung von strafrecht
lichen Nebengesetzen, wie durch das Gesetz über. den ver
fassungsrechtlichen Schutz des Hausrechtes (1862) und das 
Gesetz zum Schutze des Brief- ,und Schriftengeheimnisses, 
(1870) und das W.ihlschutzgesetz (1907), das Lebensmittel
gesetz (1896), das Koa.litionsgesetz (1870) und weiters während 
des ersten Weltkrieges durch die Wucherverordnung and nach 
dem zweiten Weltkri,eg durc·h das Bedarfsdeckungsstrafgesietz. 

Schli·eßlich sei -erwähnt, daß .nach dem ersten Weltkri'eg das 
Jugendgeric'htsgesetz (1928) herauskam, das den modernen An
scha·uungen über 'die Beha.ndlung Jugendlicher Rechnung trägt. 
Es sei endlich noch festgestellt, daß auch i,n der Zeit .nach dem 
Ja-hr,e 1945 eine Reihe von Strafgesetzen erlassen wurde, die 
zum Teil in den besonderen politischen Verhältnissen diies-er Zeit 
ihre Ursache hatten, wi,e das Kri,egsverbrec:her3esetz, 'und daß 
teilweise Ges-etze auf dem Gebr.ete des Gesundheitswesens, 
des Paßwesens und zum Schutz·e der Wirtschaft und Währung 
strafrechtliche Bestimmungen enthalten. 

Wollen wir di,e Ueberschau, die ich hinsichtlich der Ent
wickfung des Oestenreichischen Strafrechtes rnur skizzenhaft an
gedeutet habe, nicht unvollständig belassen, so muß .iuch c!Je,r-, 
Tendenz Erwähnu(l.g getan werden, nicht nur den Bereich des 
Strafb.iren durch- Einfügung neuer Verbr-echenstatbestände immer 
wieder zu erweitern, sondern ihn auch durch Ausscheidung 
alter Uebertretungstatbestände, wi·e dies durch die Str.ifgesetz
inovelle 1932 im größeren Maße geschah, zu Lasten des V.er
waltungsstrafrechtes -einzueng-en: Es sollen offenbar nur Hand
lungen von besonderem Unnechts- und Schufdgehalt vor den 
Strafrichter kommen. Bei Verbrechen und Vergehen soll die 
höhere Strafe besonders sinnfällig sein, bei Uebertretungen bil
det di-e Tatsache, daß gerichtlich zu_ .ihl)dende Handlungen straf-
1regist·erpflichtig si,nd, -ei•n unterscheilclendes und vom Uebeltäter 
besonders empfundenes Merkmal gegenüber V-erw<1ltungsd>elikten. 

Wenn wir daher nach 100 bzw. 150 Jahren mit Stolz auf 
unser Str<1fgesetz z,urückblicken könnE,n - damit soll die Not
wendiskeit -einer größeren Reform, vor allem die einer neuen 
KiodifikaUon ,nicht gdeugnet werden -, wenn wi,r feststell:en 
!müssen, daß dieses Gesetzbuch den Anforderungen einer Groß
imacht •und ei,nes Klei-nstaates i-n gleicher Weise ents.prochen
'hat, so ist di-es nicht .nur den Gerichten ,und der Str.ifrechts
wissensch<l.ft zu danken, sondern auch dem Gendarmeriekorps, 
das in erster Linie mit der Entdeckung der strafbaren Handlung 
und der Verfofgung der Verbrecher betra-ut ist. 

��!
Wir bitten mit beiliegendem Erlagschein die noch ausständigen Abonnementgebühren einzuzahlen! 
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IN SITTLICHKEITS DELIKTEN 

Der Polizeibericht irgendeines europäischen Stoates meldete 

1950 in nüchterner Kürz,e : "Ma.nn mit weißem Stock und dunkler 
Hornbrille, s9 wurde er immer von den Opfern beschrieben, 
ist dringend v,erdächtig, die siebenjährige Mon ,ika G. aus dem 
Schl-oßpark in L. entführt zu haben. Die Fahndungen der inter-
1nationolen Polizei suchen nach dem Mädchen, denn nach An
sicht a,ller Fach f ,eute ist Monika G. einem Siittlichkeitsverbreche,n 

zum Opfer gefallen." Tatsächlich wird noch 1950 der Täter, dne 

Bestie in Menschengest;a,lt, verhaftet. Sein Schuldkonto: 50 Sitt� 
lichkeitsverbrechen an ·Mädchen im Alter von 5 bis 12 Jahren 
und dar-u.nt-er 2 Morde. 

Der Sta.itsbü-rger verlangt von uns Hütern der Ordnu11g 
Ruhe ,und Sich,erheit, daß wir besonders sein höchstes Gut, 
·seine Kinder, vr,;ir allen Gefahren schützen. Di,es tri'fft ddnn 
insbesondere zu, wenn .es gilt, den heranwachsenden Menschen 
vor jenen gewissenlose!) Mitbürgern zu schützen, die die 
geschlechtliche Souberkeit und Ehre sowie di.e Seele des un
schuldigen Kindes bedrohen. Eine schnelle und erfolgreiche 
Bekämpfung der Sexua,fverbrecher wird aber nur dan.n mögli,ch· 
sein, wen,n es der erhebende Gendarmeriebeamte versteht, da-s 
oder die Opfer richtig einzuvernehmen. 

Die Vernehmung ist eine Kunst. Spezia-lisi,erung auf diesem 
Gebiete ist nirg,ends so wichti,g, wire gerade bei der Befragung 
von Kindenn. Da die Vernehmung von Kindern in Sittlichkeits
delikten besonders wichtig ist, versteht es sidi von selbst, daß 
wir in der Regel dazu nur ältere, erfahrene Gendarmeriebeamte, 
womöglich Familienväter, heranziehen, die selbst gut erzogene 

Kinder haben und die hinsichtlich der krimi,ndfi,stischen Unter
suchungsmethoden über ein reiches Maß praktischer Erfahrungen 

verfügen. Mit einem Wort, der vernehmende Beamte muß eine 
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VERLANG'eN.SIE BEI UNS BEZUGSQUELLENNACHWEIS! 

Von Gend.-Revierinspel1tor GUST A V LOSCHNIG 
Gendarmeriepostenkommando Kössen, Tir�l 

Persönlidtkeit sein, die den Kindern nicht nur Respekt sondern 
auch Vertrauen einflößt. Er wird besonders erfolgreic h sein, wenn 
er ·es versteht, seine im Rahmen der Erziehung und sonst ge
wonnenen psychologischen Kenntnisse in der Pr<1xis <1nzuwenden. 

Wir wissen aus der Erfahrung, daß eine große Anzahl von 
Sittlichkeitsverbrechen nicht bekannt wird, weil K i n d e r gerade 

in bezug auf sexuelle Erlebnisse seh•r verschwiegen sei1n können 

oder die Eltern aus verschiedenen Gründen das Bekanntwerden 

solcher Verbrecnen unter allen Umständen vertuschen wollen. 
Es heißt da'her sehr klug vorgehen, um die Bedenken des Kindes 
oder die der Eltern zerstreuen zu können. Der Vernehmende 
wird dazu aber nur dann in der Ldge sein, wenn er sich 
einerseits mit der Materie, wie es in den meisten Fällen über
haupt zu Seuxalverbrechen kommt und anderseits mit allen 
Beg·ebenheiten des zu erörternden Falles eingehend vertraut 
macht. Dazu sei kurz folgendes erwähnt: 

Die Gefahr lauert <1uf einfachen Straßen ·und Parkwegen. 
Die Kinder werden mit Zuckerln angelockt und der Täter ver
spricht: "�enn du lie.� zu _mir �ist, bekom�st du diese Sch<1ch.-
tel voll mit Zuckerln! o d e ·r Ich gebe dir vie l Geld wenn. 
du mir einen schönen Platz im nahen W<1ld zeigst!" D;r Täter -
weiß mit vorzüglichem lnsti,nkt _ien� Ki,nder dazu zu bewegen, 
die entweder mangelhaft beaufs1cht1gt oder di,e wissenden Her
zens solchen U:nternehmen ·nicht ganz ungeneigt sind. Hat der 
Uebeltäter  sein Ziel,. die sexuelle Bef.ri•edigung, erreicht, da.nn 
wird das Opfer mit Versprechungen oder Drohungen be
stimmt, ,nichts ü�er das Vorgefallen� _zu . sagen. Angst vor 
Bestrafung d-u-rch �be_rs�ren�e <;>_der ·unein_s1chtige Eltern, Schdnde 

oder eigene Ber-e1twdf1,gke1t konnen weiter die Ursachen sein 
Wdrum Kinder die �n ihnen v<;>rgenommenen unzüchtigen Hanl 
lungen f ,eugnen, §s 1st dahe�. ein besonders f.eines Fingerspitzen
gefühl und Einfuhlungsvermog�n. ,notwendig, _ um in - die Seele 
und in den Gedankengang eines solchen Kindes einzudri'ngen-. 

Oft werden Ki�der von aufgeregten · 0ütter,n oder Vätern
auf den Gendarmeneposte� gebracht, _um uber ein Sittlichkeits
delikt auszusagen. Das Kind, das ein guter Psychologe ist 
wird unter dem _  frischen Eindruck ei-n�_r T a t  entweder da;
aussagen, was die drohenden El�_ern wunsc'hen oder es wird
,aus Angst. vor Stra.fe unter _Umstanden Sc h w -e ii g e n dls di,e 

kl.. te Taktik halten. In einem solchen Falle muß auf d ugs A b h· d · · k as 
Kind unter vier ugen eru 1gen e11ng•ew1r t . we_rden. Es ilt 

d Mutter oder Vater v-on d�r Notwend1gke1t ihrer Äb-ann
nh·e·it zu überzeugen, wenn diese auch verständlicherw ., wese I b 'h K· d b eise 
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das Kind ger<1dezu zum Nachdenken <1nspor,nen. Der Ver
·nehmende muß -daher die erste Vennehmung so erschöpfend 
gestalten, daß ein mehrmaliges Befragen ,nicht notwendig i-st. 
So hat zum Beispiel das Landesgericht in Innsbruck, wohl aus 
diesem Grunde, in zwei mir bekannten Fällen von ei·ner neuer
lichen Befragung der Kinder in der Hauptverhandlung abge
sehen. Ist in einer Sittlichkeitssache eine große Anzahl von 
Kindern einzuvernehmen, so kann man dem zuständigen Be

zirksrichter, Untersuchungsrichter oder Sta<1tsanwalt die Bitte 
vortragen, daß nur die prägnantesten Fälle zur Einvernahme 
kommen, während. auf die übrigen Opfer nur zahlenmäßig in 

der Anzeige oder Sp. f. hingewiesen wird. So kann ,nämlidi1
verhindert werden, daß sich einerseits diie Kinder unterein
ander über das Befr<1gte erzählen und daß anderseits die 

Neugierde <1n dem Vorfall nichtbeteiligter Kilflder so wenig <1ls 
möglich angeregt wird. 

Viele Kinder haben der Gendarmerie gegenüber Hemmun
gen, weil unvernünftige Eltern i'hnen bei Ungezogenheiten mitl 
Polizei oder Genda,rmerie drohen. Hat der Vernehmende aber 1ein Kind vor sicn, das ihm offen, wie ein aufgeschlagenes
Buch, gegenübertritt, dann ist es <1llerdings seine Sache, dari:n
lesen zu "können. Man hüte sich dem Kinde Suggestivfragen 

zu stellen, denn das Kind� kann oft schon aus dem Ton der 
F�agestellung erkennen, daß man im Gegenstand eine Bejahung
wünsc'ht. 

Zu Hause hat das Kind aus Angst vor Bestr<1fung den 
Eltern gegenüber Angaben gemacht, die der Wirklichkeit nicht 
entspr,ec'hen. Das Ki,nd hat olso -etwas "-reproduziert", was gdr 
nicht passiert ist und in sei1ner kindlichen Phantasie und Un-

avernunft glaubt es schließlich a,n diese ·ungewollte und unbe
,.-:::rwußte Lüge. Wird es nun in di-esem Stadium von den Eltern 

auf den Gendarmerieposten gebracht, dann glaubt es von dieser 
Darstellung nicht mehr <1bgehen zu dürfen. Es ist ,nun schwer, 
zwischen Phantasie und W dhrheit unterscheiden zu können. So 
lehrt uns die Praxis, daß Kinder aus reinem Erlebnisdrang 
oder Geltungsbedürfnis zum Beispi,el ei-nen harmlosen urini,eren
de-n Mann· des Exhibitionismus oder daß eine ganze Klasse 
ihren L,ehrer unter genauer Schilderung des T athergcinges un
züchtiger Handlungen beschuldigte, ohne ddß das Geringste vor
gefallen war. Daher ist es unbedingt notwendig, daß nur wirk
lich in der Vernehmung geschulte Kräfte derartige Einvernahmen 1durchführen. Sind solche Kräfte nicht vorhanden, ddnn muß 
aus großem Veräntwortungsbewußtsei,n mit der Befrdgung zu
gewartet werden, bis solche Spezialbeamt,e zur Verfügung stehen. 

Wie bei jeder anderen Ei,nvernahme ist es <1uch hi,er not
wendig, daß sich der Befragende über Erziehung, Elternhaus, 
Umgebung, Spielgefährten und so weiter des zu vernehmenden 

Kindes ein genaues Bild m<1cht. Wir müssen Wissen, daß das 
Vorstellungs- •und Begriffsvermögen eines Ki ,ndes in der Haupt
sache · von der Welt abhängt, 1n der das Kind aufwächst. 
Lebt das Kind in einfachen Verhältnissen, dann wi!rd es simpel 
und schwerfällig in sei,nem Denken und Antworten sein, i,st 
es dber geistig gut v .eranlagt ·und wächst es außerdem in einer 
ansprechenden Umwelt auf, dann wird ,es nicht nur er
ischöpfende Antworten geben, sondern oft gerne seine rege 

�Ph:antasie mitsprechen lassen. Das wi,rd insbesondere der Fall 
· 11 _ sein, wenn es angeregt durch intelli.gente Spielgenossen oder 

ältere Geschwister schon einiges ddrüber aus Ki-ndesmund weiß. 
Dem Kinde muß Gelegenheit gegeben werden, sich an das 

Fr-emde des Vernehmungsraumes anzupassen. Das wird man am 
besten err,eichen, wenn man sich in freundlichen beruhigenden 
Worten mit dem Kinde über seine fami-liären Ve;hältnisse über 
die Schule usw. unterhält. Wichti,g ist dabei daß es de� Ver
nehmenden s�on bei .. dies,er kurzen Befra�ung gelingt, einen 
zutreffenden Eindruck uber den geistig,en und körperlichen Ent
wicklungsstdnd des Kinde$ zu gewi1nnen. Dabei ist es selbst• 
verständlich, daß alle Fr<1gen dem jeweili'gen Alter des Kindes 
angepaßt sein müssen. Von einem Ki,nde bi•s zu S Jahren kann 
man weder ein Erkennen noch ein Urteilsvermogen voraus
setzen. Ein Wissen um Di,nge, die das ki-ndliche Gemüt nicht 
-berühren, kann nicht erwartet werden und sein Vorrdt an 
festen. Begriffen ist geri1ng. Man wird von ,einem solch·en Kindei 
wohl seinen eigenen Namen, den der Eltern, Geschwister, 
Spielgefähr_�e� o�ne _weiter

'.
es erfragen, will man aber die geistige 

Aufnahmefah1gke1t e11nes K11ndes besonders festst,ell•en dann wird 
es notw·endig sei-n, ihm verschi•edene Gegenstände' zu zeigen, 
die man sich benennen und deren Verwendungszweck man sich 
erklären läßt. So kann sich der Befragende erst ein Bild machen, 
ob das einzuvernehmende Kind überhaupt fähig ist, über einen 
bestimmten Vorgang, so zum Beispi•el über dfe in Frage kom
mende Tat, Angaben zu machen. Di-e Kenntnis di,eser Fähig
keit ist deshalb sehr wichti-g, weil von den Angaben des 
Kindes ja Schuld oder Unschuld des a-ngeblichen Täters ab

hängig ist. Ist das Ki,nd über 5 Jahre alt, so i•st sein Wissen 
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bzw. -der Wissensdrang größer und wir können selbstverständ· 
lieh mit den zunehmenden Schuljahren die Anforderungen im 
Erkennen von Vorgängen steigern. Wie bei allen Befragungen 
ist es a•uch hier notwendig, den Gesichtsausdruck und das 
sonstige Verhalten des Kindes bei dessen Befragung aus den 
bekannten Gründen genau zu beobachten. Weiter ist wichtig, 
daß der Befragende auf die Vernehmung sehr genau, das 
Kind aber überhaupt nicht vorbereitet sei•n soll. Wenn wir 
das Kirid im ruhigen, sachlichen Tone befragen und -es so 
zum Erzählen anregen, so werden wir die Erfahrung machen, 
daß das Kind, selbst dann, wenn ,man auf den eigentlichen Kern 
der· Sache eingeht, unbefangen antwortet. In diesen zusammen-· 
hängenden Bericht, der sich für einen Uneing·eweihten wi,e eine 
Plauderei anhört, streue man einzelne vorsichtige Fragen ein, 
um die Tat als solche zu präzisieren. Hi -erbei lasse man das 
Kind Geschlechtsteile, unzüchti-ge H,i.ndlungen, sexuelle Begriffe 
usw. so bezeichnen, wie ihm diese durch sei1ne Eltern, Ge
schwister, Spielgefährten, Täter oder andere bekannt geworden 
sind. Man spreche mit einem Kinde nicht von Scheide, Koitus, 
onanieren usw., sondern halte die einfachen kindlichen Aus· 
drücke fest. Die Aussagen des Kindes sollen aber nicht frisiert 
werden, weil diesen dadurch 1nur · die Glaubwürdigkeit ge
nommen würde. Auch für die Befragung von Kindern gi•lt das 
Sprichwort: "Verschiebe ni•e auf morgen, was du heute kalllnst 
besorgen!" Je _(rischer der Ta�eindruck ist, desto größer das 
Erinnerungsvermo�en und .�m �o zusammenhängender werden 
die Aussagen sein, wa.s fur d1·e Ausforschung und Ueberfüh
rung des Täters gleich dienlich ist. 

Wer Kinder schon öfter einvernommen hat dem wird auf
gefallen sei_n, daß ihre Vorstellung von Z_�it-�n, Ent�ernunge. 
oder Abwicklung des Vorg,mges recht durft1g ist wenn es' 
diese Be_griffe _nicht mit . anderen Er-�i1gnissen, wi•e z�m Beispiel 
Schulbeginn, B1ttga;ng, Krrchgang, Feiertag ·usw. verbi,nden kann. 
Wichtig ist, daß der . v'ernehm�nde Gendarmeriebeamte bei 
der Befragung unter keinen Umstanden gestört wird. Wi:e bei' 
der Vernehmung _von Erwac_hsenen hat es sich auch bei der
von Kindern gezeigt, daß .diese, wenn sie nach gr-oßer Mühe 
zum Sprechen gebracht wurden, verstummen, wenn eine weitere 
erwachsene Person den Vernehmungsraum betritt

Zur Bewertung von Kinderaussagen muß no�h f t h lt d ß K. d 'cht ·h es ge a e 11 
werden, a 1n er. n1 nur se r gerne oft ihre re e 
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Von Gend.-Oberstleutnant OTTO RAUSCHER 

\ 
„Blende 

auf" 
landesgendarmeriekommando für Salzburg 

Als ich vor 21 Jahren in das Gendarmeriekorps eintrat, be
stand die technische Ausrüstung im wesentlichen aus wenigen 
Mannschaftstransportwagen, M:it,orrädern mit und ohne Beiwagen 
und einigen Plattenkameras. Vieles wurde in der Folge geschaffen, 
durch den zweiten Weltkrieg aber wieder zunichte gemacht. 

Das Ende dieser weltumspannenden Völkerauseinandersetzung 
sah unser Vaterland zu Boden gedrückt, gedemütigt und verarmt, 

Der unter Leitung des Bezirksinspektors Johann SAX der Erhebungsgruppe 

des Landesgendarmeriekommandos für Salzburg durchgeführte Einschulungs

kurs für die auf den Gendarmerie-Lichtbildstellen eingeteilten Gendarmeri•-

Llchtbildnern 

die ersten Versuche zur staatlichen Neuordnung tun. Auch bei 
uns gingen beherzte Männer mit Idealismus, Mut und Tatkraft an 
den Wiederaufbau des Korps. 

Dieser Wiederaufbau wurde vielleicht auf keinem Gebiete 

;tat; 
des Gendarm7riedien_stes so augenschei,nlich, wie auf jenem der 

{.._, Ausstattung mit technischen Hi-lFsmitteln aller Art. 
Wer hat nicht längst Vergleiche gezog,en zwischen den alten 

LKW-Vet,eranen „des letzten Kri-eges, mit denen wir 1945 unsere 
Gendarmen beforder,n mußten und den heutigen bequemen und 
gefälligen modernen Schulbra.nsp.xtwagen, ,oder, welcher Kraft
fahrer ,empfindet es heute nicht a.ls s-egensreich mit technisch ein
wandfreiem und zw�ckmäßigem Kraftwagen �der M;:,torrad die 
Straßen uns�r-er herrliche� Heimat bef.ahr-en zu können. Was seit 
Kriegsende 1n der t,echn1schen Ausgestaltung der Gendarmerie 
geleistet wurde, ist eiin Ruhmesblatt unseres Korps 

Salzbu:g ist zen�rales Reisel.and, Sport- und F;emdenverkehrs
land und 1n ol17n se inen �lanu.ngen auf di,ese Bestiimmung bedacht. 
Daraus ergab sich aber fur das Landesgendarmeriekommando die 
Aufgabe, des Verkehrsproblems Herr zu werden. Neben der 
vom Bundesministeri.um für Inneres festge l-egten V.erkehrsüber
wa,chungsorganisation war dabei die Frage zu lösen Verkehrs
unfälle im Interesse -einer . möglichst kurzen Behinderung der 
Reis-enden und der gerichtlichen Bewei-sführung rasch und ein
deutig aufzunehmen_. �azu fehlte _es aber !'In Lichtbildapparaten, 
die - ohne langwierige V,orbere1 .tungen und ohne <1uf das Ge
lände Rücksicht nehmen zu müssen - ein einwandfrei-es licht
bildmäßiges Festhalten des Unfallsortes ermöglichen. 

Nachdem das Gend<1rmeriezentralkommando keine ausreichen
den Mittel für diesen :z:weck mehr zur Verfügung hatte - es 
war uns auch klar, daß die vorhandenen Mittel nicht .einfach für das 
Landesgendarmeriekommando Salzburg, sondern für die Deckung 
der Bedürfnisse aller Landesgendarmeriekommanden gleichmäßig 
verwendet werden mußten - und die vorhandenen Platten-

kameras diesem Zwecke · nicht voll entsprochen, beschritten wir 
einen anderen Weg. Mit weitgehender Unterstützung des Herrn 

Sicherheitsdi·rektors erhi,elten wir v?n den drei Kammern eine 

Subvention von 20.000 S, die es uns ermöglichte, 17 moderne 
Kleinbildkameras (Retina l a, Paxette, Vito II, Beltica) mjt dem 
notwendigsten Zubehör (Stative, Belichtungsmesser) anzukaufen. 

Nach Umschulung jener Lichtbildner, die <1uf den bestehenden 

neun Lichtbildstellen eingete iolt sind, wJrden die neuen Apparate 
diesen Lichtbiildstellen überwiesen; damit war die erste Etappe 
des Programms erfüllt. 

In Kürze wird mit Genehmigung des Bundesmi,nisteriums· für 
Inneres, Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, Gen
darmeriezentralkommando, e in weiterer Lichtbildkurs stattfinden, 
in welchem die Licht- und Ersatzl•ichtbildner für jene ver
bleibenden acht Gerichtsposten ausgebildet werden, di,e nach 
Zuweisung der Kleinbildkameras als "Gendarmeriie-Lichtbildauf
nahmestellen" bestimmt werden. Damit wird di·e zweite Etappe 

beendet sein. 
Die dritte Etappe sieht di·e Ausstattung jeder der vier mob::iri

sierten Verke·hrspatrouillen der technischen Gruppe mit je einer 
modernen Kleinbildkamera vor, die sie in die Lage versetzen 
soll, s-of.ort photographische Aufna·hmen zu machen, wenn sie 

ihr Dienst an einem Unfoillsorte- vorbeiführt. Diese Etappe wird 
zu einem _späteren Zeitpunkt Wirklichkeit werden. 

Da nur die Lichtbildstell,e bei der Erhebungsgruppe über 
einen Vergrößerungsappar<1t verfügt, werden die belichteten Filme 
di-eser eingesendet und nach Ausarbeitung und V.ergrößerlfng 
demjenigen Posten in der gewünschten Anzahl übersendet, der 
mit der Bearbeitung des Fa.lies befaßt ist. 

Zusammen mit den auf den Lichtbildstellen vorhandenen 
Plattenkameras, die zu Reproduktionen und P-orträtaufnahmen nach 
wie vor unentbehrlich sind, hot das Landesgendarmeri•ekommand:) 
für Salzburg somit jetzt schon eine Lichtbildausst<1tbung, die 
allen Anforderungen gerecht wird. 

Dem Herrn Gendarmeri·ez-entra.lkommandanten sei für die 
verständnisvolle Genehmigung der Ausstattung und Lichtbildkurse, 
dem Herrn Sicherheitsdir·ektor für das Bundesland Salzburg und 
den drei Kammern für die großzügige Unterstützung aufrichtig�t 
gedankt. 

Dank dieser Unterstützung können wir nun mit neuer Tatkraft 
und berechtigtem Stolz an di-e Arbeit gehen. 

"Blende auf - Gut Licht" 

Aufnahme der dur.ch private Unterstützung angeschafften Kleinbildkameras 

und Ausrüstun� 
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�'1l[lll11f11fl1Ellr11LlUN GllEN 
DER � E N_TRALSTELLE F lJ R BRANDVERHlJTU.NG 

Kinderbrandstiftung 
Von Dipl.-Ing. LUDWIG RIEDER 
GeschäftsfDhrer der Zentralstelle fDr Brandverhütung 

(Fortsetzung und Schluß von Folge 10) 
A!uch heute ist dleses gefährliche Bubenalter von 4 bis 

6 Jahren ,unvermindert zu erkennen, aber im Vergldch mit 
den Erfahr.ungen aus früheren Zeiten fällt auf, daß der Höhe
punkt am Ende dieses Zeitabschnittes, also bei k:Jen sechs
jährig,en Knaben li,egt, worauf nicht ein schnelles Absinken folgt, 

---sondern ,eine sehr beachtliche Anzahl von Brandstiftern von 
7 bis 9 Jahren. Die Gefahr scheint sich hi,er nach oben ver
schoben, zu haben. 

Für diese merkwürdige Erscheinung läßt sich kaum eine 
ander,e Erklärung finden, a.ls die eingangs erwähnte, daß dorin 
zeitbedi:ngte Erziehungsmängel zum Ausdrucke kommen. Diie 
1- bis 9 jährigen Buben sind i.n den letzten Kri•egsjahren ge
boroo. In diesen und in den 'folgenden Jahren der allge
meinen Not, da di,e meisten Väter irgendwie im Kriegsdienste 
standen, di,e Mütter mit den Sorgen um die Ernährung, den 
unv-ermeidlichen Ha'l.lshaJtarbeiten und oft genug mit schweren 
Männerarbeiten überlast-et waren, konnte kein Elternhaus der 
Erziehung die Sorgfalt angedeihen lassen, die rnan in ruhigen 
Zeiten gewohnt ist. Und die damaMsen Mängel und Fehler i.n 
der Erziehung mußt>en sich irgendwi,e einmal rächen. Es 'ist 
gewiß nicht verfehl•t, auch in der Vermehrung der Kinderbrand
stiftung·en im allgemeinen und insbesondere im Hinaufrücken des 

.hierin g,efährlichen Alters der Ki,nder eine Auswirkung k:Jieser 
notbedingten Erzi,ehungsmängel anzunehmen. 

Die bisherigen Erkenntni,sse li-eßen sich aus den bloßen 
Z<lhlenwerten der Statistik ableiten. Si,e mögen für den Brand-

_! -

8 

. one. 

Wien 1, Seilergasse 4 

Ciraz, Herrengasse 26 

ursachenerforscher gewisse willkommene Wegweiser zur Be
urteilung der allgemeinen Gefahr der Kinderbrandstiftung sein. 

Im Einzelfalle wi•rd die Unkrsuchung nicht bei tler Fest
stellung dieser statistisch auswertbdr,en Daten haltmachen kön
nen. Den Erhebungsbeamten wird in erster Lini,e di·e Frage nach 
der Schuld besonders interessieren. Denn wir tun gut, di,e so
gena.nnte Schuldlosigkeit bei den Bränden, mit der schon a,llzu 
viel Irrtum und Schaden angerichtet worden ist, ganz erheblkh 
ei1nzuschränken. 

Jeder Brand hat seine zwei Ursachen. Die ieine ist der 
sachliche Gefahrenumst<Jnd, der zum Brandausbruche führen muß 
di,e ander,e . Ursache <Jber liegt irgendwo beim Menschen, de; 
di•esen Gefahrenumstand herbeiseführt, geduldet oder begünstigt 
hat. Und diese persönl1iche Ursache und Schuld ist leider nun 
ei,nmal· nicht so wie die erste Frage mit ,einem Ja oder Nein 
zu beantworten, sondern ha.t eine lange Revhe von Möglich
keiten v-erschi,edener Art und Schwere. 

Wenn wir uns dieser subj<ektiv,en Schuld bei der Kinderbrand
stiftung z_uwenden wollen, so steht über <Jllem andern zunächst 
eil')ma,I di•e Schu ld . der Erziehun�s; u:i_d Aufsichtsberechtigten .• 
Das Eltemha.us hat in . !")llere_rster L1rne d1� Mitv,erantwortung für!!!9' 
d<Js Tun und Lassen der Kinder, namentl1.ch iCfer Kl,einkiinc:ler zu -
t ,rag,en. Die Eltern laer�_en vor, inren Aug.en ·den Spieltri,eb der 
Kind�r kennen und ko�:nen _ _ ihn dort unterbinden, wo er ge
fä�rl1ch "':'erden kann. Zu.�dholzchen, F�uerze,ug und Kerzen sind 
keine Sprelzeuge und mussen dem Griffbereich der Kleink· d 
gänzlich. entzogen werden. Ber den größeren Kindern ist 
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eigenen Körper. Durch diese unangenehme Bekanntschaft mit 
dem Feuer ist di,e erste Vorsicht wachgerufen. Es könnte gar 
nichts schaden, die Kinder schon bald mit diesem Schmerzgefühl 
vertraut zu machen, indem man ihre Finger - vorsichtig selbst
verständlich - kurz zur Flamme bringt. 

2. Der eigentliche erste Grad von Schuld beginnt aber sch,:>n 
dann, wenn das Kind zwar di-e Gefahr des Feuers schon kennt, 
diese Gefahr aber in keine Beziehung zu seinen eigenen gefähr
lichen Handlungen bringen will. Hier spielt schon di,e erste Miß
achtung der Erfahrung und der -elterlichen Warnungen mit. 

Dieser Zustand dürfte etwa annähernd v.:::m 3. Lebensjahr 

beginnen, läßt sich aber nach oben kaum begrenz•en . Denn 
Unbelehrbare, die von der Ung,efährli.chkeit, ja Unfehlbarkeit 
ihrer Handlungen fest überzeugt si,nd, gibt es auch weilt über 

das Kindesalter hiinaus. 
Zwei Knaben von 4 1u1nd 5 Jahren hatten sich in einem un

bewachten Augenblick di,e offen liegenden Zündhölzchen an
geeignet und zündelten' im Strohschuppen, wahr.end ihr zwei
einhalbjähriges Schwesterchen im Stroh saß. Als dann unerwartet 
die Flammen emporschlugen, liefen die beiden in ihrem Schrecken 
davon. Der Schuppen brannbe nieder, das Kleinkind kam in den 
den Flammen um. 

3. Der nächste Grad der Schuld liegt in der leichtfertisen 
Handlung trotz des Bewußtse·ins der damit verbundenen Gefahr. 

Als Anfang dieses Schuldzusta,ndes kann vielleicht die Voll
endung des 6. Lebensjc1'hres, <l.lso der Beginn des Schul
besuches, angesetzt werden. Auch hier gibt es keine obere 
Altersgr,enze. Der Leichtsinn trotz dller besseren Einsicht aus den 

dlh 
Erfahrungen •und Kenntnissen begleitet den Menschen_ oft bis 

\"ins hohe After. 
•:. Im �llgem:inen sind_ d_ie weit<Jus meisten Brandstiftungen 

durch Kinder 1m schulpfl1chb1g .en Alter 'hierher zu rechnen. Me.ist 
handelt es si0 �m di� i� Spi,eldr<1nge völli.g vergessene Vorsi•cht, 

_wie zum Be1sp1el be i einem großen Ortsbr<J.nd rm Jahre 1950. 
Drei Knaben im Alter von 10 bis 12 Ja'hren steckten Zündhol,z
köpfchen in das Bohrloch ei.nes Haustorschlüssels und brachten 
sie durch ,einen °ls Schl�gbolzen verwendeten Nagel zur Ent
zündung. Das ganze an sich schon sehr gefährliche Spiel wurde 
aber neben •ei -�er Strohtri.ste (nszeniert, noch dazu bei heftigem 
Wind. Eine Re_1he V<;>n ?roht�1sten und 26 Häuser wurden durch 
diesen Leichtsinn -erngeaschert. 

Mag man nun a_ber in diesem Falle - bei äußerster Urtei,ls
milde - eine gew1s _se Oedankenlo�i,gkert gelten lassen s·o z�i'9t 
sich ein� noch schlimmer: F�rm im '?ewußten und 
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gewollten 
Spiel m it der Gefiahr .. H1,er_ 1st vor allem an die Mutproben 
gedacht, zu denen sich :die Buben gegenseitig anzus ornen 
pflegen, wie folg�ndes Beispi,el zeigt: P 

Einige Buben im Al'.er ·um 10 Jahre haben sich Zündhölz
chen verschafft �_nd sp ielen nun frohlich das liebl:iche S iel 
Zündholz um Zu�dholz von. der Reibfläche wegschnell,e:' z� 
lassen. Nachdem sie _alle dann schon eine gewi,sse Uebung er-
langt haben, suchen sie nach neuen Mögl'i chke't E 6 ch'ckl'chk- ·t D ·h . 1 ,en zur rpro ung 
ihrer Ges 1 1 e1 • a ste en s1,e nun ·1n d' Sch · ck d id 61. er eune vor 
dem Heusto un a ·1tzt ,es einem durch d G h' „ d b a-s e 1rn w11e 
es denn ware, wenn as · rennende Zündholz d' 

�Heustock fliege. Er sprich t den Gedanken . 
gegen 1.esen 

{--] Aber da kommt -nun di,e A llfstachelun zu 
aus, ma_n zaudert. 
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4. Schließlich die regelrechte, vorsätzli�: E{;a dl 
Sie mag wohl selten sein, ist aber auch scho

n 
. 
e

�
ung. . 

digen festgestellt worden. Rachsucht für ·1 rgencle
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. d' t '6 d K f ' ne ran ung 
Pflegt hier 1e r,e1 en e ra t zu sei•n. Danebe b . d . 

K. d 6 · Sch . n a er s1n w1,e-
derholt in er - e enso wie wachsinni·ge als W k • 

dl d t d - -er zeuge 
zur ßran egung verwen e wor, en. Da solche Schandtaten 
aber mehr den . ,erwach_senen Auftragg,ebern anzu lasten sind 
sollen sie hier nicht weiter behandelt werden. 

zusammenfassend soll festgestellt werden daß . f hlt
d · 1 F r e K' d b 

, es ver e 
wäre, ie vie en„ 0, m n von. in „er randstHtungen allzu rasch 
mit der Ursache Sp1.elende Ki nder abzutun. 

W,enn auch das Gesetz die Unmündigen ,unter 14 J h· r·· 
kl .. t . d . eh 

a r.en ur 
nicht strafbar er ar I 

so 1st amit no kei,neswegs di•e Schuld-
losigkeit ausgespr.ochen. Abgesehen Y0,m erwähnten Mißbrauch 
eines Ki.ndes zur. Brandlegung _wird wohl auch in allen übrigen 
Fällen diese ge"'."isse Schuld teils a_n den E�ziehungsberechtigten, 
teils an den K1nder_n sel?st zu „finden sein. Und selbst ohne 

gesetzliche Strafe wird die Enthullung der Schuld heilsam ,und 
erzieherisch für die Zukunft wirken. 

Die Erinnerung 

des einzelnen, wie sein Leben bisher war, ist sel�en 

so wichtig, wie der Gedanke an die Zukunft, die 

Frage, wie sich das Leben in später-en Jahren gestalten 

dürfte. Die beste Antwort auf diese Frage gibt Ihnen 

eine Lebenspolizze der Städtischen Versicherung. Er

kundigen Sie si-ch rechtzeitig nach den Bedingungen 

dieser Versicherung und wir werden uns sehr be

mühen, Ihnen die günstigst�n Vorschläge dafür vorlegen 

zu können. Wiener Städtische Versicherungsanstalt, 
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Ka-meradschaft 

Am Jaufenpaß 

Der Gendarmeri•e-Sportver,ein Salzburg, der in seine Statuten 
als Vereinszweck neben der sportlichen Ertüchtigung der Beamten 
auch die Pflege der Kameradschaft aufgenommen hat, verfolgt 
diesen Zweck mit Initiative, sportlichem Schwung und mit auf
opfernder Selbstlosigkeit, die keine 'Schwi,erigkeiten kennen. So 
ist -es auch gelungen, den Verein so finanzkräftig zu gestalten, 
daß er für den Sommer 1952 die erste Etappe eines alle 3C0 Mit
glieder umfassenden Sommer-Ausflugsprogrammes beschließen 
konnte. 300 Mitglieder g,ewährleisteten trotz ihrer geringen 
finanziellen Leistungskraft die Dur:::hführung eines sich auf Jahre 
erstr·eckenden Ausflugsprogrammes. Jedes Jahr werden jetzt 
30 bis 40 Mitglieder an einer Ausflugsfahrt im In- oder Ausfa,nde 
teilnehmen. 

Der Vereinsausschuß, mit der Aktivierung der ersten Sommer
ausflugsetappe betraut, wählte als Reiseziel das schöne Südtirol. 
Was lag da näher, als daß wir uns an unsere Korpskameraden 
in Italien, an die Carabini,eri, wandten. Briefe wechselten, be
geisterte Briefe kamen aus Italien zurück. Der Kommandant der 
Carabinieri in Mera,n, Hauptmann Moretti, den wir vorher nie 
gesehen und gesprochen haben, organisierte die Uebernachtung in 
Meran. Er hatte für uns keine eigenen Räume zur Verfügung, 
doch setzte er sich mit dem Garnisonskommandanten von Meran, 
Oberst Fatuzzo, in Verbindung und bald folgte auch von diesem 
Offizier eine fr-eundliche Einladung. Di-e Ouarti,ere für die Gen• 
darmen wurden in den Kasernen gratis bereitgestellt, während 

Das Wohn- und Geb·urtshaus von Andreas Hofer im Passeiertal 
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diesseits und 

jenseits der Grenzen 

· Salzburg 
Vom Obmann des Gendarmerie-Skisportvereines 

_ Gend.-Oberleutnant SIEGFRIED WEITLANER 
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ten gedolmetscht von unserem �aftfa ;;r, ed:s stellvertretenden 
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G
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d �merie-Sportvereines bestätigten die Kameradschaft burger en a 
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. d i·enseits der renz,en. ara 1men un Gendarmeried1esse1ts un eh. d L" d f"hl . 
' k t' zweier vers 1e ener an er, u t•en sich verei,nt Exe 

eh �? lbe Aufgabe, dasselbe Ziel und den gleichen Korps-du_r 
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ie
� Abschluß der offiziellen Begrüßung besichtigten die geist. a 

·1 h · d f · A • 1 en Ausflugste1 ne mer, Je er au seine rt Meran einze n 12 Uh 1· ß · ' · 
Am 1. Septem_ber um . r ver 1e en wir wieder Meran. 

'D' Fahrt ging ins Passeiertal, dem Jaufenpaß entgegen. In 
st Leonhart machten wir ,natürlich b�im Geburts- und Wohn
haus des Andreas Hofer halt, um . die Sehenswürdigkeiten zu
besichtigen. Dann aber schraubten wir ·uns den Jauffenpaß hinauf
und dem Brrnner. zu. Die_ Paßabfert1gung ging schnell vor sich. 
und nach einer kurzen Ruckschau nach Italien fuhren wir nach 
Innsbruck und durchs Tirolerland nach Salzburg. 

Die Kameradschaft diesseits und jenseits der Grenzen, der 
Korpsgeist hier und d.?rt, vereini-gten sich und ermöglichten
somit für 39 Vereinsmitg\i.eder des Gendarmerie-Sportvereines 
Salzburg einen schönen Ausflug in •ein schönes Nachbarland. 

Von Gend.-Oberleutnant WOLFGANG ORTNER 

Abteilungskommandant in Spittal an der Drau 

Der Kommandant der Legbne Carabinieri Udine (im Range eines 
Landesgendarmeriekommand,mten), Colonello , (Oberst) DDr. 
M -o s c a  besuchte mit dem Kommandanten der Compagnia Ca.ra
binieri (AbteHung) Tolmezzo, Capitano (Hauptmann) .Guiseppe 

V a I e n t i am 18. und 19. September 1952 Kärnten und besich
tigte dabei verschiedene Ei-nrichtungen des Si'cherheitswesens , 
insbesondere der Gendarmerie. 

Das für den ersten Besuchstag vorgesehene Programm brachte 
eine Besichtigung des großen Reli,efs von Kärnten in Villach, eine 

Fahrt auf die Kanzelhöhe bei Villach, mit anschli•eßendem Besuche 
des Gendarmeriepostens Sattencbrf am Ossiacher See. Anläßlich 
dieser Besichtigung wurde den Gästen der Dienstbetrieb auf 
einem Gendarmerieposten anschaulich v,or Augen geführt, wor
über sie sich auch sehr zufrieden zeigten und für alle dienstlichen 
Angelegenheiten sowie für di-e Organisati,on des Di•enstbetriebes 
eines Gendarmeriepostens be�onders reges Interesse bekundeten. 

Daran schloß sich eine Fahrt mit den Gendarmeri-ebooten von 
Velden nach Pörtschach und von Pörtschach erf.?lgte die Wei- ' 
terfahrt mit den Kraftfahrzeugen zur Gendarmerieschule Kara
wankenhof. Auch der Besichtigung dieser Schule und der d.?rt 
vorhandenen Ein.richtungen widmeten die beiden Offiziere großes 
Inter-esse. Nach dem Abendessen erf,olgte im Kr-eise des Korn· 
mandanten der Schule mit den Lehrern ·und Chargenschü lern 
sowie den übrigen erschi,enenen Gästen ein geselliges Bei
sammensein. 
· Der zweite Tag begann mit einem Besuch beim Landes
gendarmeriekommando, wobei Oberst Mosca dem Landesgendar
meriekommandanten für die Kärntner Gendarmeri,e ei,ne kleine! 
Bronzestatue in Form einer naturtreuen Nachbildung des großen 
Cirabi-nieridenkmales in T uri,n übergab. Daran schloß sich -ein 
Empfang beim Landeshauptmann mit Besuch der Sicherheits• 
direktion. 

Bei der Verabschiedung an der Bundesgrenze dankte Oberst 
Mosca mit bewegten W,or�en für die zwei schönen Tage, 
die ihm die Gendarmeri•e Kärntens in ihrer so schönen Heimat 
gewährte und erklärte, daß er vom G�sehenen und Erlebten 
_ sei es die Landschaft oder der Dienst der Ge,ndarmene 
in Kärnten - tiefe und wertvolle Eindrücke mit na,ch Italien • 
nehmen werde. 

Aufnahme der naturgetreuen Nachbildung des großen Carabinieridenkmals 
in Turin. Diese Bronzestatue wurde dem Landesgendarmeriekommando für 
"Kärnten vom Kommandanten der Legion• Carabinieri Udine Oberst Doktor 

Mosca am 19, September 1952 übergeben, 

Von links nach rechts: Landesgendarmerickommandant für Kärnten Oberst 
KORYTKO. - Mitte: Kommandant der Legione Carabinieri Udine, Oberst 
DDr. MOSCA. - Rechts: Kommandant der Compagnia Carabinieri von 
Tolmezzo, Capitano Guiseppe VALENTI. 

Von links nach rechts: Capitano Guiseppe VALENT!, Oberst DDr. 'MOSCA, 

Oberst KORYTKO, Oberleutnant ORTNER. 
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K•urzberichte über Erfolge von Gendarmeriediensth1.mden 

Einbr-uch in ein Personenauto 
Am 10. Juli 1952 vormittass wurde ein in der Nähe von 

Seefeld in Tirol abgestellter Personenkraftwagen ei,nes amerikani
·schen Arztes durch einen unbekannten Täter erbrochen und 
daraus Wertgegenstände in der Höhe von 11,000 S gestol--llen. 

Zur Mithilfe bei der Verfolgung des Täters wurde der 
Diensfhundeführ,er Gendarmerierayonsinspekbr Karl Gräber der 
Erhebungsabteilung des Landesgenda·rmeriekommanck,s für Tirol 
mit Diensthund 'Greif vom Ha·use Gawadzun" beigezogen. Der 
Hund wurde am Tatort, der stark frequenUerten Straße , ange
setzt und verfo1gte die Fährte zirka 3 km i,n östlicher �i-ch
tung gegen Scha:r,nitz:. Es bestand nun Gef-ahir, daß der Täber 
in das Ausland flüchten könnte. Auf der Fährte wurden ein 
Hemd des Täters, eine Häftlingsjacke und verschiedene aus dem 
erbrochenen Auto stammende Reiseutensilien gefunden. Auf 
Grund des Auffindens der Häftlingsjacke konnte auf die Person 
des Täters geschlossen wer.den, und zwar handelte es sich um 
den wegen 54 Eigentumsdelikten in Strafverbüßung in Inns
bruck inhaftiert gewesenen 22jährigen Paul Haas-Riesinger, der 
am 9. Juli entsprungen war. Auf Grund dieser durch die ein
wandfreie .Arbeit des Diensthundes aufgefundenen Bewei-smittel 
konnte die Fahnduns auf eine bestimmte Person gerichtet werden. 
Sämtliche im Grenzgebiet gegen Bayern hefindlidien Gendarmerie
posten leiteten eine ausgedehnte Nachf<orschung ein, wodurch 
der Täter in den Abendstunden in der Ortschaft Scharnitz von 
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einer Gendarmeriepatr•ouille verhaftet werden konnte. Das ge
samte gestohlene Gut konnte sichergestellt werden. 

Durch die Arbeit des Gendarmeriediensthundes wurden die 
nachforschenden Gendarmen in ihrer Tätigkeit weitgehend unter
stützt. Es wurde ihnen der Weg des Täters gewiesen und dadurch 
verhindert, daß dieser vor Ergreifung in das Ausland flüchten 

konnte. 
Abgängiges Kind durch Gendarmeriediensthund aufgefunden 

Der in Kematen in Ti·rol wohnhafte 13jährige Schüler Joset S. 
wurde seit 21. Juli 1952 als abgängig gemeldet und konnte trotz 
eifriger Suche der Bevölkeru.ng nicht gefunden werden. 

Der Gendarmeriediensthundeführer Gendarm Leopold Enne
moser der Erhebungsabteilung des Landesgendarmeriekommand:is ., 
für Tirol, wurde mit dem Diensthund "Greif vom Hause Ga- "!!"'.., 
wadzun" zur Mitforschung angefordert. Der Hund wurde in der 
Nähe des Bahnhofes in Völs, wo man den Rucksack des Ab
gängigen g'efunden "hatte, zur Suche angesetzt. Der Hund ver
f.olgte die Fährte und gelang es ihm, S. i,n -einem alten 
Gebäude lebend aufz,ufinden. 

Der Einsatz des Hundes führte zu einem vollen Erfolg, ob
wohl es der Bevölkerung nicht gelingen konnte, den Abgängigen 
zu finden. 

Notzüchtler durch Gendarmeriediensthund 11Ardo11 gestellt. 
Am 15. Juli 1952 vormittags wurde in der Nähe der Ort

schaft Imst in Tirol eine Frauensperson von ei·nem unbekannten 
Täter überfallen, der sie zu notzüchti,gen versuchte. Infolge der 
!heftigen Gegenwehr der Frau mußte der Täter von seinem Vor
haben ablassen und flüchtete. 

Behufs Nachforschung nach deITJ unbekannten Täter wurde der 
Diensthundeführer Gendarmeriepatrouillenleiter Anton Thurner 
des Postens Imst mit dem Diensthund "Ardo" zur Nachforschung 
eingesetzt. "Ardo" wurde am Tat:irt angesetzt und es gelang 
ihm, die richtige Fährte aufzunehmen uncl zu verfolgen. Nach
längerer Fährtenarbeit stieß der Hund in einem Walde in der 
Nähe des Kinderdorfes bei Imst auf den dort verborgenen Täter 
in der Person eines Ausländers. 

Einzig und allein der Erfolg des Diensthundes trug zur Aus-• 
Forschung des Täters bei. 

Tierquäler durch Ge,ndarmeriedicmsthund •eruiert 
Am 13. August 1952 wurde im Gebiet der Streitegg-Alpe 

bei Kitzbühel ein wertvoller Schäferhund von ei·nem unbe
kannten Täter durch einen Gewehrschuß mit abgefeilter Kugel
munition so schwer verletzt, daß das Tier eilnen Oberarm
durchschuß und eine vollständige Zersplitterung des Ellenbogen
gelenkes erlitt. Das Tier mußte wegen der Schwere dieser Ver
letzung getötet werden. 

Die Diensthundestation Kitzbühel wurde behufs lnterventi,)n
in Kenntnis g-esetzt und der Diensthundeführer Gendarmeri•e
revierinspektor Friedrich Annetzhuber mit dem Di,ensthund "Plub:," 
mit der Nachforschung nach dem Täter betraut. 

Der Di,ensthund konnte an einer Stelle, wo man einise bereits 
vertrocknete _Blutstropfen finden konnte, angesetzt werden und 
arbeitete dieser die schwi,eri,ge Fährte über Wald- und Wiesen
gelände gegen eine Sennhütte zu aus. Zufällig des Weges komr, 
mende Touristen gaben _an, daß der Weg richtig sei, da sie i-n 
den frühen Morgenstunden aus dieser Richtung zwei Gewehr
schüsse gehört hatten. Der Hund verfolgte die Fährte zu einer 
Sennhütte, wo der Täter in der Pers·on des Senners erui.ert 
werden konnte. Der Senner legte ein umfassendes Geständnis ab 
,und gab auch -an, daß er den schwerverletzten Hund, ohne 
'sich um ihn zu kümm.�rn, Ji,egen habe las�en. Der Täter wurde . 
wegen boshafter Beschädigung •und Tierquälerei angezeigt. 

Durch die Arbeit des Hundes "Pluto", die in praller Sonnen
hitze, einige Stunden nach der Tat bewerkstellist wurde, konnte 
der Täter zur Verantwortung g ,ezogen wer-den. A. Ha ... 
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ENTSCHEIDUNGEN 

DES OBERSTEN GERICHTSHOFES 
Abdruck mit Bewilligung der Verwallung der Österreichischen Juristenzeitung - Nachdruck verboten 

Voraussetz•ungen für den Tatbestand nach § 1 Unterhaltsschutz•
gesetz 

Mit dem Urteile des Bezirksgerichtes Bad Aussee vom 
H. Oktober 1951 wurde der Angeklagte A. von der wider ihn 
erhobenen Anklage, er habe in der Zeit vom Jänner 1948 bis 
Februar 1951 durch grobe Verletzung seiner Pflicht zur Leistung 
des gesetzlichen Unterhaltes die Unterhaltsberechtigte minderjäh
rige B. der Not oder der Verwahrlosung ausgesetzt -und hierdurch 
die Uebertretung nach dem § 1 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 
4. Februar 1925, BGBI Nr. 69, über den Schutz des gesetzlichen 
Unterhaltsanspruches (Unterhaltsschutzgesetz) begangen, gemäß 
dem § 259 ZI. 3 StPO freigesprochen. 

Das Gericht begründet den Freispruch damit, es sei nach 
Aussage der Zeugin C. die Minderjährige weder der Not noch 
der Verwahrl-osung ausges·etzt gewesen. Die Zeugin habe er
klärt, daß nur die Gefahr einer solchen bestanden habe, tat· 
sächlich könne aber von einer Verwahrlosung oder einer Not 
in bezug auf die minderjähri,ge B. nicht gesprochen werden. 
Die Minderjährige werde bei ihr gut gehalten. Sie selbst sei 
durch die Pflege ihrer kranken Mutter verhi,ndert, einem Beruf 
nachzugehen, werde aber durch ihren Onkel unterstützt. Schon 
auf Grund dieser Aussage allein habe das Gesetz den Tat
bestand der Uebertretung nachi § 1 Unterhaltsschutzgesetz nicht 
als erwiesen annehmen können. 

Das Urteil steht mit dem Gesetz nicht im Einklang. 
Wie der Oberste Gerichtshof bereits in wi•eder'holten Ent

scheidungen, so auch i·n den in SSt. Vl/113 und X/34 veröffent
lichten Entscheidungen, auf deren •eingehende Begründung zur 
Vermeidung von Wiederh-olungen verwiesen wird, i1n Ueber
einstimmung mit der Rechtslehre ( siehe Lammach-Rittler, Seite 380, 
Altmann-Jakob 1516, Rittler 11/229, Malaniuk 11/1/313 und ferner 
§ 256 des österreichischen Strafgesetzentwurfes aus dem Jahre 
1912) zum Ausdruck gebracht hat, stellt die strafbar-e Handlung 
des § 1 des Unt,erhaltsschutzgesetzes ein Gefährdungsdelikt dar. 
Denn nach dem Wortlaut des Gesetzes ist zum Tatbestand 
nur erforderlich, daß der Tät-er durch grobe Verletzung seiner 
Pflicht zur Leistung des gesetzlichen Unterhalt-es den Unterhalts
berechtigten der Not oder der Verwahrlosung a u  s s e t z t und 
es ist demnach der Tatbestand bereits hergestellt, w e n n  d i e 
G e f a h r  b e s t e h t, daß der Unterhaltsberechtigte der N_ot 
oder der Verwahrlosung anheimfällt. Der wirkliche Ei.ntritt des 
Uebels wird nicht vorausgesetzt. 

Mit dem Hinweis darauf, daß für die minderjähri,ge B. nur die 
Gefahr einer Verwahrlosung oder Not bestanden habe tat
sächlich aber v'?.n eine.r. Ve:wahrlosung oder Not nicht g�spro
chen werden konne, laßt _sich daher der Fr,eispruch des Ange
klagten A. nicht begründen. Nach den im Urteil g,etroffenen 
tatsächlichen Feststellungen hätte das Gericht vielmehr bei rich
tiger Auslegung des Gesetz-es annehmen müssen, daß die min· 
derjährige B .. der Not oder der Verwahrlosung ausgesetzt war. 

Das Urteil verletzt daher das Gesetz in der Bestimmung 
des § 1 des Unterhaltsschutzgesetzes. 

Aus dem zweiten Satz des § 1 Abs. 1 des Unterha·ltssch•;tz· 
gesetz,es ergibt sich zwar, daß die Bestrafung ausgesc hlossen 
ist, wenn das Uebel durch Hilfe von anderer Seite abgewendet 
wurde, doch wird vmausgesetzt, daß der Unterhaltspflichtige 
auf diese Hiff,e r,echnen konnt,e. (OGH, 4. März 1952, 5 Os 
153; BG Bad Aussee, U 36/51.)

Was ist ein fortgesetztes Delikt? 

Ein fortgesetztes Delik� setzt nach wiederholten Jntschei
dungen des Obersten Gerichtshofes begrifflich voraus daß der 
Täter den Vorsatz, einen strafbaren Enderfolg herb�izuführen, 
durch mehrere Einzeltaten, die tatbestandsmäßig gleichartig sind, 
verwirklicht. Wo dieser durch das Endziel geschaffene Zusam
menhang fehlt, liegen keine Teilhandlungen einer fortgesetzten 
Straftat, sondern mehrere tatbestandsmäßig wohl gleichartige, 
aber v-oneina,nder gesonderte strafbare Handlungen vor sQ daß 
in einem solchen Falle der Täter nicht e i n fortgesetzt�s Delikt, 

sondern eine strafbare Handlung wiederholt begangen hat. Wird 

von dieser Auffassung ausgegangen, so ergibt sich die Richtigkei't 
des Urteils, welches hier ein fortgesetztes Handeln annimmt, zu
treffend schon aus der Feststellung, daß die Tat in der gleichen 
Form, z u  d e m g I e i c h  e n Z w e c k e und bei der gleichen 
Gelegenheit begangen wurde, weil es nach weiteren Feststellun
gen des Gerichtes die Absicht des Angeklagten B. war, auf dem
selben Wege wie sein Schwiegersohn (A), der durch Einzahlung 
von Schillingbeträgen bei S. für die Lieferung von Waren an K. 
nach X. Vermögenswerte aus Oesterreich nach Israel _  b:acht�, 
wo ihm dann aus dem Verkauf der Waren der Wert in 1srael1-
scher Währung zukam, seiner bei K. in X. angestellten Tochter 
(der Gattin des A.) Geldbeträge zukommen zu . lasse�; daher 

zahlte der Nichtigkeits·werber auch, wie das Urteil weiter fest
stellt vom 6. Juni 1941 bis 8. Mai 1950 laufend rnun Geld
betra'ge in Schillingwäh,rung in der Gesamthöhe von 11..100 S 
an S. ein, damit diese im Wege der Uebersendung�� von B�chern, 
Zeitung,en usw. über K. seiner Tochter zugute kamen, D1,e �e
samtheit dieser Feststellungen läßt also den durch das End�iel, 
nämlich in Oesterreich befindlich-e Vermögenswerte des B. seiner

Tochter nach Israel zu übermitteln, geschaffenen Zusa_mmenhang 
klar erkennen (OGH, 2. 5. 52, 5 Os 133; LG Wien, 6 Yr 
9833/50). 

Auslegung des Begriffes Schußwaffe im Sinne des § 1 Waffengesetz

Aus dem Nichtigkeitsgrund der Z. 9 a  des § 281 ��PO_ be
streitet der Angeklagte, daß es sich_ �ei der geg-enstandli':!i�n 
Pistole, die seit der Kriegszeit beschad1gt und gebrauchJtrt

ahd 
war, überhaupt um eine Waffe im Sinne des _§ 1 a �n 
handle, was nur unter der Voraussetzung der l�1chten B:dien
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habe diesen Standpunkt auch die Staatsanw-altschaft 1m /er
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DAS WAFFENGESE-TZ 
Von Gend.-Revierinspektor JOHANN KERESZTESY 

Gendarmeriepostenkommando Radstadt, Salzburg 

Durch die in N·r. 5 der amtlichen Verlautbarungen für die 
österreichische Bundesgendarmerie vom 8. -August 1951 an• 
g.eordnete Ergänzung des Jahr-esprogrammes für den Unterricht 
auf den Gendarmerieposten, wurde auch das Waffengesetz 
vom 18. März 1938 RGBI I S. 265, in dieses Programm 
aufgenommen. Da es sich in diesem F<llle um eine „Rechtsvor
schrift des Deutschen Reiches" handelt, dürften nur mehr wenige 
Dienststellen über Lernunterlagen verfügen. Dem soll im folgen• 
den durch einen ku.rzen Auszug der für ,uns Gendarmen wich
tigen Bestimmung·en dieses Gesetz-es abgeholfen werden, wobei 
einige Gesetzesstellen durch Gerichtsentscheidungen erläutert 
werden. 

Das Waff.eng,esetz vom 18. März 1938, RGBI I S. 265, 
ist derz,eit in der Fassung der Verordnung vom 13. Februar 
1939, RGBI I S. 213 (kundgemacht im GBI für das Land 
Oester,r,eich Nr. 233/39), mit Berücksichtigung der 4. Durch
führungsverordnung RGBI I S. 603/40, der 4. Kundmachung 
über di-e Aufhebung von Rechtsv-0rschriften des Deutschen 
Reiches, StGB! 20 vom 12. Juni 1945, und der Ersten Jagd
rechtsv-erordnung vom 19. September 1945, .StGB! 118, in 
Kraft. In di-esem ZuS<lmmen'hang wird auf den Art. 5 Z. 1, des 
Kontrollabkommens der Allii.erten vom 28. Juni 1946 verwi'esen, 
in dem sich di,e Besatzungsmächte das Kontrollrecht über d<Js 
W<Jffenwesen i,n Oesterr,eich vorbehalten haben. Da jedoch 
die ·einzelnen Besatzungsmächte in der Handhabung dieses 
Kontrollrechtes weitgehendst divergieren, ist eine Berücksichti
gung der diesbezüglichen Verordnungen der Alliierten in die
sem Rahmen nicht möglich. 

Das Bundesgesetz über di,e obligatorische Erprobung aller 
Handfeuerw<lffen und Patronen (Beschußgesetz) wird hier nicht 
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behandelt, weil dieses Gesetz lediglich d,i,e technische Prüfung 
der Waff.en und Patronen regelt. 

Der Zweck des Waff.engesetzes ist, die Herstellung, den Er· 
werb, Handel, Besitz, und das Führen (Tragen) der Waffen 
und Munition zu regeln und dadurch einen Mißbr<Juch der
selben zum Schaden der Bevölkerung zu verhindern. 

Das Gesetz gliedert sich in sechs Abschnitte: 
Abschn;•: 1 behandelt Allgemeines ·(Begriff von Waffen und 

Munition), 
Abschnitt II di•e Herstellung von Schußwaffen und Munition 
Abschnitt III den Handel mit Waffen ,und Munition, 
Abschnitt IV den Erwerb, das Führen, ,den Besitz und die Ein· 

fuhr von Waffen und Munition 
Abschnitt V die StrafbestLmmungen, . 

' 

Abschnitt VI die Schluß- und Uebergangsbestimmungen. 

Z,u Abschnitt 1, Allgemeines 

§ 1 (1) Schußwaffen im Sinne dieses Ges-etzes sind Waff.en, � 
bei denen ei,n fester Körper durch Gas- oder Luftdruck durch P.'.' 
einen Lauf getrieben werden ''kann. 

(2) Als Munition im Si,nne di�ses Gesetzes gilt fertige Muni
tion zu SchußwaHen sowie Schießpulver jeder Art. 

(3) Fertige oder vorgearbeitete wes-entliehe Teile von Schuß
waffen oder Munition stehen f.ertigen Schußwaffen oder fertiger 
Muniti-0n gleich. 

E r I ä u t e r u n g e n z u § 1, A b s. 3 

1. Wesentliche Teile von Schußw<Jffe'.n oder Munition stehen 
fertigen Schußwaffen oder fertiger Munition gleiicli. Dabei spi,elt 
es keine Rolle ob die Waff.e oder Munition durch Beschädigung 
oder infolge Witterungseinflüssen zur Zeit unbrauc hbar ist, s�rern 
die Beschädigung durch Repa,ratur oder durch entsprechende 
Pflege beseitigt werden karm (Entsch. d. OGH vom 9. April 
1951, 5 Os 293 und 294/51). 

2. Als wesendi<l:e Teile im Sinne des § 1, Abs, 3, des WG 
,ind nach den Bestimmungen der Durrchführungsverordnung zum 
WG (verlautbart im GBI f. d. L. Oe. 457/39) anzusehen: 
a) bei Schußwaffen: Lauf, Verschluß, Trommel. 
b) bei Munibion: Hülse, Geschoß. 

Als vorgearbeitete wesentliche Teile im Sinne des § 1 Abs. 3 
des WG, sind nach der gleichen Verordnung nur solche unter 
a) und 6) bez,eichnete Gegenstände anzusehen, die sich in 
einem dera,rt vorgeschrittenen Zust<Jnd der Ferti'gung befinden, 
daß sie ohne besondere maschi,nelle Vorrichtungen ferti•g ge- .,. 
arbeitet und zur Zusammensetzung g,ebrauchsfähiger Schußwaffen r· 1 
oder gebrauchsfähiger Muniti,on verwendet werden können. 

� 2. Hieb- oder Stoßwaffen im Sinne dieses Gesetzes sind 
W<Jff-en die ihrer Natur nach bestimmt si1nd, durch Hi,eb, Stoß 
oder Stich Verletzung,en beizubri:ngen. 

E r I ä u t e r u n g •e n zu § 2: 
Ein Messer mit feststel\ba,rer Kling,e ist noch kei,ne Wa.ffe, 

wohl aber ,ein dolcha,rtiges Messer (RG Jur. W, S. 952/32). 

z,u Abschnitt II, Herstellung von Waffen und Munition 

§ 3 bis 6. Wer gewerbsmäßig Schußwaffen oder Muni'.ion 

herstellen, bearbeiten oder instandsetz,en will, bedarf dazu erner

Erlaubnis. Das Wiederladen von Patronenhülsen gilt als Her

stellen von Munition. 
Die Erlaubnis bekommen nur österr•eichische Staatsbürger, dire 

in Oesterreich wohnen und gegen welche kei,ne A,usschli-eßungs
gründe nach der Gewerbeordnung vorliegen ,und die für die 
kaufmännische oder technische Leitung di,e ernorderl'iche fachliche 
Eignung besitz-en. 

Mit dem Betrieb muß innerhalb ei,nes Jahres nach Erteilung 
der Erlaubnis begonnen werden. Ebenso darf drer Betrieb nicht 
läng,er als -ein Jahr stilli1egen, ansonsten erlischt dire Erlaubnis. 
Die Stillegung oder die lnbetri,ebnahme des Betri:ebes ist der 
.Behörde schriftlich binnen einer Woche vom Gewerbetr,eibenden 
anzuzeisen. 

• 

E r l ä u t e .r u n g e n 
Zuständig für di,e Erteilung der Erlaubnis ist der Landes

hauptmann - Bürgermeister der Stadt Wien - (§ 5 der DV 
vom 19. März 1938, RGBI I S. 270 im Zusammenhang mit 
� 3 der Einführungsverordnung). 

Zu Abschnitt III, Handel mit Waffen und Munition 

� 7 (1) Wer gewerbsmäßig Schußwaffen oder Munitk:>n er
werben, feilhalten oder anderen überlassen oder wer gewerbs
mäßig den Erwerb oder das Ueberlassen solcher Gegenstände 
vermitteln oder sich gewerbsmäßig zu ihrem Erwerb oder Ueber
lassen erbieten will, bedarf dazu der Erlaubnis (zuständig hiefür 
ist gemäß § 6 DV die Bezirksverwaltungsbehörde). Voraus
setzungen für die Erteilung einer solchen Erlaubni·s zur He�stel
lung von W<Jff,en und Munition. 

(3) Di·e Erlaubnis, Schußwaff,en und Munition herzustellen, 
schließt die Erlaubnis Schußwaffen und Munition gewerbsmäßig 
zu ,erw,erben, feilzuhalten oder a,nderen zu überlassen, ein. 

§ 8. Di•e Erlaubnis des § 7 darf Trödlern nicht erteilt wer
den. 

§ 9. Verboten ist der Handel mit Schußwaffen oder Muni· 
tion sowie mit Hieb- und Stoßwaffen 
1. im Umherziehen, 
2. auf Jahrmärkt,en, Schütz•enf.esten und Messen mit Ausnahme 

der Must,ermessen. 
Nicht unter das Verbot fällt das Feilhalten und Ueberlassen der 
bei einem Schützenfest auf dem Schießstande benöti,gten Muni
tion. 

§ 10. Schußwaffen, die gewerbsmäßig feilgehalten oder an· 
deren überlassen werden, müssen die Firma des Herstellers 
und eine fortlaufende Herstellungsnummer tr<Jgen. Schußwaffen, 
die ,nicht die Fi,rma eines i,nländischen Herstell-ers tragen, müssen 
außer den voraufgezählten Angaben die Firma oder das ein· 
getragene Wa,renz•eichen eines im Inland wohnenden Händlers 
tragen (siehe auch das eingangs erwähnte Beschußgesetz 1951). 

' 
E r I ä u t ,e 1r ,u •n g e n 

Gern. § 19 der DV unterliegen den Vorschriften des 
§ 10 WG nicht:
1. Vorderladerw<lffen; 
2. Gewehrmodelle bis zum Konstruktionsjahr 1870 ei.nschließlich; 
3. Schrecksd,ußw<Jffen; 
4. Gas-, Betäubungs- und Scheintodwaffen mit einem Kaliber 

von 12 mm und daru,nber, wenn bei i·hnen durch besondere 
Vorrichtung das wirksame Verfeuern einer Kugel- oder Schrot· 
patrone unmög·lich g,emacht ist; 

5. Selbstschußappar<Jte; 
6. Viehbetäubungsapparate. 

z,u Abschnitt IV, Erwerb, Führen, Besitz und Einführen von 
Wanen und Munition 

§ 11 (1) Faustf.e,uerw,aff.en dürfen nur gegen Aushändigung 
eines Waffenerwerbscheines überlassen oder erworben werden. 

(2) Der Waffenerwerbschein gilt für die Dauer ei,nes Jahres, 
vom Tage der Ausstellung an ger,echnet. 

(3) Abs. 1 :silt nicht für: 
a) Ueberlassung von Faustfeuerwaffen auf -einem polizeilich ge

:nehmi·gten Schießstand zur Benützung lediglich auf di-esem 
Schießst<Jnd; 

6) die Versendung von Faustfeuerwaffen unmittelbar in das 
Ausl<J,nd; 

c) di -e Uebermittlung von F<Justfeuerwaffen durch Personen die 
gewerbsmäßig Gütersendung.e,n besorgen oder ausführen' ins· 
besondere dU'rch Spediteure, Frachtführer, Verfrachter 'eines 
Seeschiffes, die Post oder die Bundesbahn; 

d) den Erwerb von Todes wegen. 
E r l äut e r u n g e n

1. Gern. § 20 der DV bedarf es eines Waffenerwerbscheines 
nicht zur!) Ueberlassen oder Erwerb folgender Faustfeuerwaffen: 
1. Vorderladerpistolen oder Revolver; 
2. Schreckschußwaffen; 
3. Gas-, Betäubungs- und Scheintodwaffen mit einem Kaliber 

von 12mm und darunter, wenn bei ihnen durch besondere 
Vorricht,u1ng-en das wirksame Verfeu,ern einer Kugel- oder 
Sehrotpatrone unmöglich g-emacht ist. 
2. Zuständig für di,e Ausstellung eirnes Waffenerwerbscheines 
ist -gemäß § 1 Abs. 2, der DV die Bezi,rksverwaltungsbehörde. 

3. Unter Ueberlassen versteht man die Uebertragung des Eigen· 
tums oder des •unmittelba,r,en Besi'tzes. Ebenso ist unter Erwerb , 
der Erwerb des Eigentums oder des unmrttelbaren Besitzes 
zu verstehen. Beide Begriff.e sollen dinglich verstanden wer· ' 

den. Somit genügt der Abschluß eines schuldrechtlichen Kauf
vertrages nicht (RG, Band 66 S. 249). 

4. Uebergabe zu bloß vorübergehendem Besitz genügt (RG
HRR. Nr. 457/41). 

5. § 11- behandelt nur den abgeleiteten Erwerb. Ein originärer 
Erwerb ,(zum Beispiel Fund) fällt nicht unter § 11 WG (Ent
scheidung des OGH vom 20. Oktober 1947, 2 Os 353/47). 
§ 12. Eines Waff.enerwerbscheines bedürfen nicht: 

1. Behörden des Bundes oder der Länder . . . (weiterer Text 
überholt durch di,e Kundmachung vom 29. August 1945·, 
StGB! 141/45; 

2. Gemeinden, denen die oberste Landesbehörde den Erwerb 
ohne Erw,erbschein gestattet hat; 

3. und 4. <Jußer Kra� lt. Kundmachung StGB! 20/45; 
5. überholt:
6. die in den §§ 3 •und 7 bezeichneten Gewerbetreibenden, 

die sich durch eine behördliche Beschei,nigung ausweisen; 
7. Inhaber von Wafnenscheinen und . . . . (weiterer Text auf

g.ehoben durch die Erste Jagdrechtsverordnung, StGB! Nr. 
178/1945).
§ 13 (1) Jug,endlichen unter 18 Jahren dürfen Schußwaffen 

und Munition sowie Hi,eb- und Stoßwaffen nicht entgeltlich 
überlassen werden. 

(2) Die zuständi,g.e Behörde kann Ausn<lhmen zulassen. ' 
§ 14 (1) W,er außerhalb seines Wohn-, Dienst- oder G·e

schäftsraumes oder seines befri,edeten Besitztums eiine Schußwaffe 
führt, muß einen W<Jffenschei,n bei sich tragen. Als Führen einer 
Schußw<lff.e -gilt nicht ihr Gebrauch auf polizeilich genehmigten 
Schießständen. 

(2) Der Waff.enschein ist, sofern seine Geltung nicht ausdrück
lich auf einen bestimmten engeren Bezi1rk beschränkt wird, für 
das ,g<lnze Bundesgebi·et gültig. Sei,ne Geltung kann <Juf be
stimmte, <Jusdrücklich bezeichnete Gelegenheiten oder Oertlich
kelten beschränkt werden. 

(3) Der W.affienschein gilt für di.e Dauer von drei Jahren, 
vom T<Jge der Ausfertigung an gerechnet, soweit nicht eine 
kürz-ere Gettungsdau,er auf ihm vermerkt ist. 

Fortsetzung folgt. 

Sür Ihre 
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Wann liegt 

eine konkrete Gefahr 

nach§ 431 StG vor?,. 

Von Dr. HANS KREHAN, 

Verteidiger in Strafsachen, Stock�rau, Niederöster reich 

Wäh,rend ,nach § 335 StG .nur .eine solche fahrlässig-e Handlung oder Unterlassung an dem Schuldtragenden zu ahnden ist, wenn 
hieraus eine schwere körperliche Beschädi,gung oder der Tod 
eines Menschen .eintritt, wrrd nach § 431 StG ,auch str<1fbar 
wenn unter den VoraussetZ!ungen des· § 335 StG nur �in� 
le_ichte �örperliche Verletzung oder -eine Gefährdung erfolgt. Die· Gefahrdung muß aber -nach herrschender Praxis eine konkrete sein. Eine :nur i,n abstra.cto vorhandene Gefährdung der k,örperlichen Sicherhei,t r,eicht nach der 5ntsdh.eidung des Oberst-en Gerichts'hofes v,Jm 26. März 1902, Slg. 2710 zur Anwendung des § 431 StG nicht aus. Wie der Obe-rste Gerichtshof in sei-ner Entscheidung vom 19. September 1905 ,erklärt, setzt § 431 StG ,eine konkr.ete Gdahr für da-s Leben die Gesundheit od!er .körperliche Sicherh-eit v,::in . Mensche� vora.us. Ist ,nu.n auch unbestritt.en, daß eine Str.afb.arkeit mach § 431 StG bei mangelnder konkreter Gefährdung ,nicht eintritt so ersch-eint die Frag.e, wann -eine konkrete Gdahr vorliegt 
·und wann sie nic'ht gegeben ist, weder i>n der Theorie noch in der P,raxis h-i-nlängl<ich und eindeutig geklärt. Während die Theorie sich ·eigentlich mit der Begriffsprägung der konkrete,n Gefahr begnügt, überläßt es die Praxis dem ,ei,nzelnen Fall Es f-eh·len jedenfalls allgemeine Richtlini,en hierfür und deshalb ist es erklärlich, daß die Grenzen sehr verschwommen sind An Hand einig-er Beispi,el-e .a.us der Praxis wi'II ich mich daher bemühen, aufzuzeigen, wann eine konkrete Gefahr an. zunehmen ·und wann sie zu verneinen ist. 

Im ersten Falle wurde der Angeklagte wegen Uebertretun geg_en die körperliche Sicherheit nach § 431 StG verurteil'i weil er auf der Bundesstraße als Lenker eines Lastkraftwagens samt Anhäng-er einem Linienautobus vorschriftswidrig vorfuhr wobei die konkrete Gefährdung der Autobusinsassen i•n der Tat'. sache erblickt wurd�, daß n:iehrere l_nsassen hin· •und hergerüttelt wurden ·und von ihren S1tz-en . glitten und daß infolge des raschen Abbr,emsens und V.erre1ßens des Wcagens ,nach rechts sogar die Möglichkeit bestand, c!aß der Autobus an ei111en das Straßenbankett begrenzenden Baum anfohre. Erstgericht �nd 
Berufungsgericht waren der gleichen Ansicht und haben cli,e konkrete Gefahr bejaht. 

_In 1einem a,nder•en Falle wurde der ��g-eklagte vom Erst. genchte wegen Uebertretu�� gegen _die korperliche Si·cherheit na,ch § 431 StG deshalb fur schuldig bef.unden, weil er auf der Bundesstraße als Lenker-eines Lastkraftwagens ohne Zeichengebung plötzlich zu-r Fahrba.hnmitte ei,ngebogen war. Das Erst
�ericht ,nahm auch eine konkrete Gefährdung der Omnibus. 1nsasse_� a�, da der Omnibus, der üb�rholen wollte, vom Lenker plotzl1ch- abgebremst wurde u,nd eine Berührung der beide Wa_g,en 1nicht mehr ve,rhi-ndert werden ko.nnte. Das Berufungs� gericht hat �un den Angeklagt�n von der wider ihn erhobenen Anklage f�e1gesprochen -und d1,� konkrete Gefährdung verneint. Nach Ansicht des Berufungsgerichtes konnte eine konkrete Ge. fährdung nicht angenommen werden, "zumal der Anprall de b_�iden Fah�zeuge _nicht einmal der.art stark war, daß di,e Fa'hr� gaste von ihren Sitzen aufgehoben worden wären.' 

In einem dritten Falle wurde eine Beschuldi·gte mangels kon. kreter Gefährdung freigesprochen. Nach dem dieser Entschei?ung zugrundeliegenden S�chverhalt fuhr die Beschuldigte mit ihrem Personenkraftwagen einem Traktor vor, wobei es zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Per. 
sonenkraftwagen wies leichte Beschädigungen auf. Das Gericht 
hat die konkr-ete Gefährdung deswege.n verneint, weil bei der 
gegebenen Sachloge die Beschuldigte mit ihrem Personenwagen 
den Traktorlenker im Hinblick auf die Stärke dieses schweren Fahrzeug.es nicht recht gefährden konnte. 

Ob und wann a,lso eine konkrete Gefahr anzunehmen ist 
!hängt von den Umständen des einzelnen Falles ab. Nicht un� 
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bedingt notwendig ist, daß die Fahrzeuge zusammenstoßen oder 
ein Fahrzeug einen Fußgänger berührt. Nicht jeder Zusammen
stoß zieht eine konkr-ete Gefa,hr na,ch sich. Wi,e der zweite 
Rechtsfall zeigt, ha,t das Berufungsgericht im Gegensatze zum 
Erstgericht eine konkr.ete Gefährdung nicht angenommen, "zu
ma,f der Anprall der beiden Fohrzeuge ,nicht einmal derart 
stark wa.r, daß die Fahrgäste von ihren Sitz,en aufgehoben 
worden wären". Im ersten Rechtsfall wurde hingegen die k.:in· 
krete Gefahr unter anderem deswegen bejaht, da mehrere In· 
sassen hin- und hergerüttelt wurden und von ihren Sitzen glit· 
ten. Natürlich- muß immer die konkrete Gefahr vom Besch:il
digten verursacht worden sei,n. Fehlt der Kausalzusammen_hang, 
dann konn der Beschuldigte wegen der konkreten Gefahr nicht 
verantwortlich- gemacht werden. 

Die Situation muß jedenfalls derart sei·n, daß der Gefahr· 
dete leicht hätte verletzt werden können und daß es bei einer 
Gefährdung bloß deshalb geblieben ist, weil das fahrlässige 
Verhalten des Beschuldigten nicht voll zur Auswirkung ge· 
kommen ist. Di-es wird zum Beispiel dann der Fall sein, wenn 
die beiden Fahrzeuge in eilnem Respektabstand stehen geblie· 
ben sind oder wenn der Anprall zu gering war und dergleichen. 
Die Gefährdung ist nur d,mn konkret, wenn eine Verletzung 
unmittelbar bevorstand_ 

Die Frage, ob und wann eine konkrete Gefährdung an· 
z·unehmen ist, ist eine Rechtsfrage, die nur vom Gericht be
a-ntwortet werden kann. Die manc·hmals vorkommende Praxis, 
wonach- diese Frage in der Anzeige oder vo.i Zeugen beant• 
wartet wird, ha-lte ich für verfehlt. In der Anzeig,e und von 
den Zeug,en sollen nur die Umstände rein tartsächlicher Natur a1> 
festgehalten werden, die einen Schluß auf c:lie Frage zulassen, �d
ob eine konkr-ete Gefahr a,nzunehmen ist. Die Zeusen si,nd da-
her zu befragen, ob und w.as eigentlich geschehen ist, ob sie 
z,um Beispiel von den Sitzen im Aub'.Jbus gdallen sind, ob di·e 
Fahrzeuge z·uSommengestoßen -sind und dergleichen. Sie si,nd 
aber nicht darüber zu befragen, ob sie sich in ihrer körp·er-
lichen Sicherheit konkret gefährdet erachteten. Di,ese Frage 
der konkreten Gefährdung ist eine reine Rec·htsfrage, die nur 
vom Gerichte zu lösen ist. 

Der KäuFer wirFt 

sein Geld nicht 

weg, kauft er bei 

SANIONIG 
AM SAMONIG00ICK 

in Villach 

Idee - Entschluß - Entscheidung! Unzählige Dank
sdireiben der glüddidien Pr o k o p p-Loskund�n laufen ständig 
ein, denn vielen hat der Hinweis auf die verbesserfen Gewinn
möglid,keifen der ösferr. Klassenlofferic die lang ersehnte 
finanzielle Bessersfellung gebradil. Audi sie werden nad, Durdi
sidil der heutigen Zeitungsbeilage dankbar diese Idee ver
wirklidien. Zieh Glück durdi . den Kunden-lnformalionsdiensf 
J. Pr o k opp, Wien VI, MariahilferSli-aße 29, Tel. A32436 

- -------------

H. C R A f Thermoplastische Kunststoffe
Innsb ruck, Bu rgg raben 31 / Tel. 55 20 
Original-deutsdie Pulon,Leduploslic für olle Zwecke,Olßerufe und 
Sport. Perlon-Lederbekleidung (Miintel, Motorradanzüge usw.) wasser• 
did,t, windfest, kälte- und hitzebe!.to!ndi9, ölsäure-, schab- und bruchfest, 
mit Sommer• und Winterfütterung. Mäntel sdion ab S 3!0.-, 

Lieferant lür Polizei- und Gendarmuleausrüslung ! 
Unsere Vertreter sind ständig unterwegs und besuchen und beraten t1uch 
Sie im Rahmen unseres Kundendienstes ! 

Herausgeber: Gen<larmerie-Oberst Dr. Ernst Mo y r. - Eigentümer und Vir· 
leger: Illustrierte Rundschau der Gendarmerie. - Für den Inhalt verantwort
lich: Gendarmerie-Major Ferdinand K ä s. - Alle Wien III, Hauptstraße 68. 

Druck: Ungar-Druckerei, Wien III, Ungargasse 2. 

Im 1. Salzburger Kommissio nshaus Franz Seppele Sahburg, Linzer Gasse 27 und Filiale Saalfelden

finden Sie eine reiche Auswahl in Damen•, Herren- und Kinderbekleidung, sowie 
Geräte aller Art zu billigsten Preisen. 

Für Gend .. Beamte 5% Ermäßigung. 

Wäscherei Mietwäscherei 

lUJ IMI ILA lUJ IFf n<. @.

K I a gen f ur t, Paulitschgasse 4

Telephon 29 32 

'-------------------------------··------------'

-MOBEL
SONDERANGEB OTE FOR GENDA RMERIEBEAMTE 

SCHLAFZIMMER, WOHNZIMMER, 
3tür. SCHRANKE, SEKRETARE, EINZELMOBEL, 
POLSTERMOBEL u. K□CHENMOBEL in reicher 
Auswahl zu günstigen Preisen 
BAUER NS TUB E N-SO ND E RS C HAU 

MCBELHAUS SCHUH & CHYLIK 

WI EN VI I I, BLIN D EN G A S SE NR. 7-12 

Auto-Provinzv-ersand / Zohlungserleichterungen 
Straßenbohnlinien 5, 46, J, 8, 118 

JP� �lf(g0(M(g(e(K{ 
Wien Vll/62, Lerchenfelderstr. 79-81 
Telephon B 315 25 

Gesamte Sportausrüstung und Bekleidung 

BEHÖRDL. 
KONZESS. AUTO 

RETTUNO, HILFE, BER GUNG 

IOMAH & CO. 
Tel. U 45 4 30 
IV, PRINZ-EUDEN-STR . 30 
LAUF ENDE R DIENS T 

LINZ 

LaHIMr:15 

1eppiche 
Vorhänge 
Möbelstoffe 
WolfJi.SteppderieH 
Matratzen 
lino/eum 

en/Jekt. 

100 Jahre WERTHEIM 

Vo r e i n e m Ja h r h u n d e r  t 
baute W E R T H EIM seine erste Kasse. Sie begründete 
einen Qualitätsbegriff, der durch alle Zeiten erhalten blieb. 

Heute wie anno 1852 kann man sich auf eine 
WERTHEIM. KASSE unbedingt verlassen! 

Seit 1884 auc:h Aufzüge 

s eit 1948 T ransportanlagen 

W ERT HEIM-WERKE A. Ci. 
Wien X, Wienerbergstr. 11-13, Tel. U 46 5 45 

Amtuno, &en�aTmerie�eamte 1 
3 wichtige Punkte : 

Verkauf auf Tellzahlung 
ohne Preisaufschlag 

Ohne Kaufzwang 
kann sich jeder Gen• 
darme:riebeamte übe:r 
die Dienststelle: 2-3 
Uhren zur Auswahl 
senden lassen 

Mur Qualltlilruhren 
prima Sdiwe:izer Voll· 
ankerwerke für Damen 
u. Herren Wedcer• u. 
Küd,e:nuhren 

HANS PlbCH 
UHRMACHERMEISTER 
Wien 1, Wippllngerstr. 3 
Lieferant der Oendarmerle 

2. Kaufe nur 
Oualitatswaren 

3. T e:ilzahlung 
auf 3 Mond'!« 

Das pasHnde 

Geschenk 

SPITZH UTTL •SEIDEN:WOLLSTOFFE· 
1-nEUER mARKT 16 . HER.R.ENsroFFE•
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Karl Kobermeyer 
Stahlwarenversandgeschäft, Hainburg a.d. O., Hauptplatz 16 

bis Weihnachten in Wien,, Auerspergpalais 

Flei�chmaschine Nr. 5 und Nr. 8 S 78,- ,und 108,
Rostfreie Eßbesteck� S 164,-, 234,-, Luxus 360,
Leder-Rasiergarnituren S 95,-, 135,-, 185,-

Reißverschluß, mit Pinsel, Seife, Klingen 
(Luxus S 210,-, 250,-) 

Philishave, hn Nylon· S 320,-, Leder 345,-
Ein Viert-el bei Sendung der Ware, der Rest 

auf 3 Teilzahlungen 
wenn Sie I h r e W ü n s c h e auf dieser Anzeig-e 
u n t e r s t  r e i c h e n, uns Ihre L-Kartennummer und 
Ausstellungsort derselben bekanntgeben u n d e i n-
s e n d e n, 
Versand in ganz o�sterreich Lieferzeit zirka 14 Tage 

Neu 
Großformat 
Ein Riesen

Motador für 
das Kleinkind 

Zahnrad
Zusatzkasten 
paßt zu je
dem Matador 

fflATADOR 
Der Baukasten Wr olle Kinder von 3 Jahren an. 
In 8 Grtßen In den Geschäften. Vorhandenen 
Matador vergrößert man durch .Ergänzungskasten-. 
Motodorbestondtelle alnd einzeln zu haben. 

Prospekt durch Maiador-Haus Wien 7 ., Marlohllferstr. 62 H 

„PU C K"-FAR B BÄNDER 
für Schreib-, Rechen-, Buchungs- und Adressiermaschinen, 
Kontrolluhren, Registrierkassen, Vervielfältiger usw, in 

allen Breiten und Längen, 

Wien 1, Getreidemarkt 2 Tel. B 27 4 70 
[___________ � 

AUTO RÄDER 
für alle Marken, neu und gebraucht. 
Sonderanfertigung und Reparatur. j 

1:, HERING-RAD, Wien 111/40 Gärtnergasse 5 

:,,____ ______________ _J 
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WI NTE IIAANTE L 
540.-, 750.-, 122:5.-, 1680.-

LIN Z, WIENER REICHSSTRASSE 51 

Edre Roimundstroße 

EIGENE KREDITABTEILUNG 

GENDARMERIEANGEHORIGE SONDER - RABATT 

M.A. W.
MASCHINEN-, APPARATE- UND WERKZEUGFABRIK 

VORM, STRAGER U, CO, 

W I E N XI V/ 8 9, H U ST E R G A S S E 3 -11 
Tel. Y 11 5 20 Serie 

B11n zlntankanlag11n Sczrvic11-Stationczn Farbs prltzanlagczn 
Lultkomprczssorczn Pnczupumpczn 

STABIL FAHRBAR 

Aulohczbabilhnczn Schmiczrslatidnan 
Wa U cz rw i r b  121 b r IZ ms cz n „System Junkers" für Motorenprüfstände 

Kontrahenten sämtlicher staatlicher und städtischer Betriebe 

MOBELHAUS 

G(A�IL $lADILlER 
KLAGENFURT 
THEATERGASSE 4 

Geg en liber der Sta dtp la rrki rch e 
Telephon Nr. 10 24 

Ihr Heim soll Ihnen so gut gefallen, daß 
Sie Ihr Leben l�ng Freude daran haben, 
Selche Möbel zeigt Ihnen meine Ausstel
lung, die ich Sie höA. bitte, zu besuchen, 

• 

• 

HAUSHALTS 1:IFEN

TOILETTE SEIFEN
WASCHMITTEL

FRANZ 

SCHRDLL 
l _ T u R M 

_1 �-s c 
H

_R_o_
L_1_T 

______ ___,,,,._ _______________ ---'

HARDTMUTH 

$3� 
DIE WELTMARKE 

'ffS TE R R EI CH I S CH E S _ E R Z EU G N I S 
Fabriken: Attnang Müllendorf 

J O H. B U K O _W A N S K Y 
DrahfgiHer, Siebwaren u. Metallmöbelfabrik 

Ges, m. b. H. 

L I N Z a. d. D 0 N A U 
LnndslraOe 53. Wr. RridisslraOe 131 

GRtlNDUNGSJAHR 1840 TELEPHON 22396, 22397 

LI E f ER PR O GRAMM: Komplellc Einfriedungen / Draht
gcllecble aller Arl / Drahtwaren, Siebe und Reulern / Stahlrohr
möbel. verchromt und lod<ierl / Spitalseinrichlungcn / Betteinsätze / 

Kinderwagen / Ma.lrotzen / Fischereigeräte 

\_ . ----- ---------------

-- ------------ ----------

Restaurant Gösserbräu 
Gr az, Neu f o r g a s s e 48 nächst Hauptpost 

BIERSTllBERL - KLUBZIMMER 
Schöner Sitzgarten In Küche und Keller wird das Beste geboten 

,Chr isti ne Wagner Reslaura!eurin 

Gasgerä_te 

Kohlenherde 

Elekt-roherde 

Dauerbrandöfen 

Großküchengeräte 

HERREN- DAMEN- KINDEABEHLEIDUNG Zu beziehen durch 

MARIAH I LFE RSTR.18 
11A alle Installateure, Eisenhändler, Fachhändler 

Haus der schönsten Stolle und besonderen Auswahl l 

Landa 
für die kommenden Tage bringen wir die schönsten 
Stoffe und Seiden in einer ausgesuchten Auswahl in 

Landa unserem neuen Verkaufsraum, Ihr Besuch zu uns wird' 
Sie bestimmt angenehm überraschen. Ei-ne sorgfältige 

Landa Uebersicht an Hunderten von Sboffen in allen Farben, 

Landa-Auswahl - ein Begriff I Steyr, Sierningerstraße 18 

/eder Preislage und für jede Kunde vom billigsten
bis zu den allerfeinsten Oua-litäten. Tausende, Tausende 
von Metern in einer reichen, bunten Farbenpracht. 
Ein Verkaufsraum von beronders übersichtlichem Lager, 
wo jede Kunde Zutritt hat und den Preis der Wa�e 
sofort ersieht. Beim Ei-nkauf zu WeihQachten für die 
Frau und den Herrn denken Sie jederz,eit an unser 
Modenhaus der Landa-Stoffe und -Seiden. 

- -� -- ----- -- ------
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Das führende Haus für 

SCHIRME 

Reparatu,en PELZE 
J. BAUMANN, LINZ f:0n�e;t/a\!-;� 

Telephon 23 7 64 

Büromöbel-Gro�tirchlerei 

fllois fiöfingee 
II., Obere Donoullrope 73 
Tel. R 46 016 

Wichtige Ne,uerschein:ung für alle Dienststellen der 
Gendarmerie und Polizei 

Das österreichisch e Polizeirecht 
Mit einschlägigen Vorschriften und erläuternden Bemer

kungen sowie einem Sachverzeichnis 

II. Teil: 

Ma t e ri ell e s Poli z e i r echt 
Zweiter Band 

Herausgegeben von 

Dr. Willibald Liehr -und Dr. Albert Markovics 
Sektionsrat i. BM f. Inn. Ministeridlrat i. Bundeskanzleramt 

Umfang: 8°. XVI. 492 Seiten. Preis: brosch. S 96.20. 
Ganzleinen geb. S 112.-

Die angegebenen Preise ermäßigen sich derzeit um 50/o 
Das "Materielle Polizeirecht" bringt alle einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen und Erlässe in ihrem geltenden 
Wortlaut und mit zahl·reichen für die Praxis wichtigen 

Anmerkungen. 
Aus dem Inhalt: Eich- -und Gewichtspolizei - Forst
polizei - Lebensmittel- und Marktpolizei - Munitions
und Sprengmittelwesen sowie Schießwesen - Pressewesen 
- Prostitutionsvorschriften sowie Vorschriften zur Be
kämpfung des Mädchen- und Frauenhandels - Samm
lungswesen - Schiffahrtspolizei - Straßenpolizei -
Tierschutz - Vereins- und Versammlungsangelegenhei
ten - Verkehrswesen - Waffenwesen - Wahlen -

W appenwesen. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder beim 

Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

Gegründet 1921 

BATTERIE

FABRIK 

JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraße 27 - Fernruf A 51 4 36 

HIRlMANN TAGGIR 
Obst-, Gemüse- und Südfrüchten• Großhandel 

L i e n z, Rosengasse 19 Telephon 405 

LEBENSMITTEL-DETAIL, Kärntner Straße 16, Telephon 124 

MARMOREK 
& Co. 

Ko h I en handels gesell

schaft m. b. H. 

Wien 1, ·eösendorferstraße 2 

U 46595 Suie 

MASSCHUHE 

FEINSTEN 

G E N RES 

OBEIIAANN SPEZIALIST IN 

UNIFORM- UND 

REITSTIEF ELN, Alle orthoplidischen Arbeiten W i e n IV, R a i n e r g a s s e 14 

' 1 

•! 

ACHTUNG 

CiENDARMERIE

B EAMTE! 

Unsere neue Kunstlederbeklei

dung ist wasserundurchlässi9
1 

kratz„ 

fest, unempfindlich 9e9en Ole und 

Sduren, kdlte- und hitzebeständig, 

dußerst strapazfähig, elegant und 
preiswert. ■ Mäntel, Shaker, Lum
berjack, Motorradhosen '\ Teil

zahlung bis zu 4 Monate. 

Versandhaus W o I fs c h ü t z, Wien II 

1. 

--

Paffrathgasse 4/4 

Oberösterreichische Seilerwaren, 

Gurten- und Schlauddabrik 

Hartfaserspinnerei u. Fleditwerk 

--------

� I t {J/{'41-\ci 
,, -

Immer Ihr Helfer! 

Rasch zu Geld, billig zu Sachen durch 

,, 111)) Jl[)IE (C11HIL!\N <CJIE" 
Verka ufsvermittlung für Priva te 

Wien V, Wie dner Hauptstraße 87 
- - -- --- ----' 

ALLE KUNDEN WAREN UND 

Kärntens größte s Mo dewar�nhaus 

DIETMAR 

WARMUTH & eo. 
Villach 

Hau ptplatz 22 - Tel. 4103 und 4186 

bietet beispiellose Angebote 1 

14.ngehörige der Gendc,rmerie erhdlten gegen .Ausweis Sonderrabatt 

Cl) 

z 

Cl 

N 

C 

..,, 

= 

l'T1 

Cl 

l'T1 

::z: 

SALZBURGER STADTWERKE 

VERSORGUNGSBETRIEBE 

Elektrizitätswerke, Gas- u. Wasserwerke 

V E RKEHR S B ETR I E B E

Obus- und Kraftwagenlinien ·nach allen 

Stadtteilen 

Ei II i n  i e nach Berchtesgaden (Königssee) 

Loka l b a hnen 

nach Parsch, Hellbrunn - St. Leonhard und 
Oberndorf-Lamprechtshausen 

Schnel l if t 

auf den Mönchsber g und Dra htseilba hn 
auf die Festung Ho hensalzburg 

FISCHINDUSTRIE. GESELLSCHAFT m. b. H. 

WIEN XX/20 

NORDWESTBAHNHOF 
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Stadtwerke Graz 
Versorgungsbetriebe 
(Elektrizitäts-, Gds
u nd Wdsserwer ke) 
G r d z, A ndreas
H ofer-Pld� 15 
Telephon 64 91 

Verkehrsbetriebe 
(Strd ßenbahn, 
Autobus , Obus u nd 
Schloß berg bahn) 
Gra z, 
Steyrergasse 114 
Telephon 15 25 
Rei s e bür o: 
Hdu ptplatz 14 
Telephon 53 54 

iiMJ 
äste rre i chi sehe 

Brau-Aktiengesellscha ft ,. 

BRAUE Rfl LIESING Mil MÄbZERE 1 

BRAUEREI WIESEbBUR6 
blNZER BRAUEREI 

BRAUEREI GMUNDEN 
SIERNB�AllERfl SAbZBllRG 

HOfBRÄll HAbUNHAllSEN Mil. MÄbZEREI 

GASUINER -IHERMAbWASSERUERSAND 

BRAUEREI HUNDb 

BÜRGERblCHES BRAUHAUS INNSBRUCH 
BRA[EREI REUIU 

W ü H R E R'S 

PARK HOTEL 
BELLEVUE 

BAD CiASTEIN 

JEDER KOMFORT 

GANZJÄHRIG GEÖFFNET 

Oberörterreidltrche 
li ousinbuftrie 

GES.M.B.H. 

ERZEUGUNG: 
Medtanische Jacquarf Teppichweberei, Hand
gewebte Teppiche, Möbel- und Vorhangstoffe, 

Handgeknüpffe T eppid1e 

BETRIEB: 

Rttnong, Oberörterreidl 
TELEPHON 76 

Akkumulatoren-Fabrik 
Dr. Leopold Jungfer 

Feistritz im Rosental, Kärnten 

Zweigniederlassung Wien 

Lothringerstraße 16 

Im Diens te brd ucht 

e i n .i e d e r  

d l s  t r eu e n  Begl eiter die 

J�Füllfeder! 

e 

Gemgross das Haus der größten Auswahl 

Gemgross das Haus der preiswerten Waren 

Gemgross d ie ideale Einkaufsque lle 

der Staat sbeamten und ihrer Familie 

DETKRA 

DETail-KBedit-Abteilung 

U N 1 - E· R Z E U G U N G S P R O G R A M M 

q)fü/1ik 
Bauteile zur zeitsparenden Aufbauphysik 

nach Ing. Ernsf Roller 

Einheitliches Stativmaterial für Schule, lndusfrie 
und Forschung 

Bauteile zur Mechanik 

Bau(eile zur Elektrizitätslehre 

Bauteile zur Optik 

Geräte zur Schallenprojeklion 

Geräte zur neuzeitlichen Experimenlalchemie 
nach Prof. Dr. Ernst Hauer 

Experimentiergeräte 

Chemikaliensätze· 

U n lers uch ungsgerii!e 

Chemischer Laborbedarf 

Chemikalien 

� 
U n,i �er s i t a s- Leh rm i tlel-Ges e 11 schaff m. b. H. 

Wien III, Beatrixgasse 32, Tel. U 18 2 27 u. U 19 0 96 

Die Anforderungen, die an die 

Gendarmeriebeamfen gestellt ...yer" 
den, verlangen nicht nur körperliche 

T üchtigkeit, sondern auch geistige 
Beweglichkeit. 

Wer sich für die Abschlußprüfung 

durch ein ordentliches Selbstsfudium 

ein gediegenes Wissen aneignen 

will, der greift nach den 

.)4,&tim--Lehrbriefen 
für Deutsche Spr<1.che, Geschichte und Geo

graphie, die den gesamten Stoff 

in leicht fa5licher form mit vielen 
Ubungen, Aufgaben und ihren 

Lösungen bringen. Jeder Lehrgang 

um faßt 10 Lehrbriefe. 

Auskünfte erteilt gerne die Verwaltung der 

Aulim-Lehrbriefe, Wien III, Beafrixgasse 32 
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F ü h e d i n 

Stoffen un ettfedern 
seit mehr als 40 Jahren 

Paul Bruckmüller 
U r f a h r, tlauptstraße lt 

Telephon 516 

l���e"'

?�pa,f,le'a-

S·AfflUffl 
Wachstuch-lmitationspapiere, 

Bodenbelag, 

p apierservietten, 

Klosettpapiere, 

Kartonagestreifen, 

Bunt- u. Dekorationspapiere, 

Tischbelag, 

Einbreitpapiere 

Bekleidungshaus 

,,Texbages" 
Texlil-Handclsgcs. m. b. H. 

� WIEN VII, Neubaugasse 28, ;Tel. B :,o 5 85, B 36 307 

UN Z. gegenüber Hauptbahnhof, Tel. 27 8 12 

Sämtliche Bekleidung für Herren, 

Damen und Kinder 

Schuhe aller Art, Bellwaren (Stepp

ded,en, Matratzen usw.), Teppiche, 

Stoffe usw. 

gegen zinsenfreie Teilzahlung bis 
6 Monate· (Ausnahmsbesfimmungen 

möglid,) 

INLINZ chKff au o er- und Lederwaren und eigene 

Sporlableilung (Skier, Rodeln usw.) 

Zum Einkauf is( mitzubringen: Oiensfausweis, 

letzter Lohn- oder Gehaltsstreifen 

DEil "HALBFEllTIC.E" j FEIMMAUARBEIT MAUARBEIT 

l=ÜR DEN I-IERRN 

AUSTRIAS LEADING 

MEN'S WEAR STORE 

VON OEll LANDSTR.ASSE 

WIEN III. LANDSTR. 1-lAU�T�TR. 88 - 90_

TOUT POUR MONSIEUR. 

URIGINAL ENGLISCllE �Tom 

U 16 :2. 86 
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